










































































































































































































 

 

11. Ergebnis Jahresrechnung 2023 

 Übersicht 

Mit der Jahresrechnung 2023 resultiert ein Überschuss von 119,5 Millionen Franken. Im Budget 2023 
wurde ein Defizit von 296,5 Millionen Franken erwartet, welches mithilfe einer Entnahme aus der 
Ausgleichsreserve ausgeglichen wurde. Das hohe Defizit im Budget 2023 ist insbesondere auf die 
vorsichtigen Annahmen zu den Aufwänden für die Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückzufüh-
ren. Ertragsseitig wurden höhere Steuererträge verbucht als ursprünglich vorhersehbar war. Weiter 
musste kurzfristig ein Ausfall der Ausschüttung der SNB erwartet werden. Auf die Entnahme aus der 
Ausgleichsreserve kann dank zahlreichen Verbesserungen gegenüber dem Budget verzichtet wer-
den. 

Abbildung 10: Übersicht Abweichungen gegenüber dem beschlossenen Budget (Herleitung Überschuss)

 

Im Berichtsjahr zeichnete sich bereits früh ab, dass die Zahl der Schutzsuchenden aus der Ukraine 
deutlich tiefer liegen wird als noch im Herbst 2022 angenommen. Aufgrund der fehlenden Erfah-
rungswerte konnten die Nettoausgaben nur schwer abgeschätzt werden und es wurde eine vorsich-
tige Budgetierung vorgenommen. Die Budgetunterschreitung von 46,4 Millionen Franken im Asylbe-
reich resultiert insbesondere deshalb, weil für die Unterbringung der Schutzsuchenden aus der 
Ukraine weniger kostenintensive, durch Dritte geführte (Not-)Unterkünfte notwendig waren als erwar-
tet. Zudem fielen die Beiträge an die Gemeinden für die Schutzsuchenden in deren Zuständigkeit tie-
fer aus als geplant. Ein grösserer Teil der Ausgaben konnte zudem entgegen den Prognosen durch 
Bundesbeiträge gedeckt werden. Eine eindeutige Differenzierung zwischen den Aufwänden für die 
Schutzsuchenden aus der Ukraine und den übrigen Aufwänden für Asylsuchende aus anderen Län-
dern ist jedoch nicht mehr möglich. Im Bildungsbereich führte die geringere Anzahl ukrainischer 
Schutzsuchender über alle Aufgabenbereiche hinweg schätzungsweise zu einem um 34,9 Millionen 
Franken tieferen Aufwand; rund 23,6 Millionen Franken Minderaufwand entfällt auf die Volksschule. 

Im Bereich der Prämienverbilligung resultiert eine Budgetunterschreitung von 39,0 Millionen Franken. 
Die gewährten Zuschüsse an Krankenkassenprämien fielen um 25,5 Millionen Franken tiefer aus als 
budgetiert. Es bezogen rund 5,6 % weniger Personen Prämienverbilligungen als budgetiert. Die ge-
ringere Zahl an Anmeldungen für die Prämienverbilligung 2023 kann auf eine Praxisänderung bei 
den jungen Erwachsenen zurückgeführt werden. Zum ersten Mal haben nur noch junge Erwachsene 
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mit einem Einkommen über Fr. 24'000.– automatisch einen Anmeldecode erhalten, mit einem tiefe-
ren Einkommen muss nachgewiesen werden können, dass keine elterliche Unterstützung erfolgt. 
Weiter fielen die Bundesbeiträge um 7,9 Millionen Franken höher aus als budgetiert infolge des An-
stiegs der Durchschnittsprämien im Kanton Aargau um 5,9 %. Im Rahmen der Budgetierung wurde 
ein durchschnittlicher Anstieg von 3,0 % angenommen. Zudem wurden Rückerstattungen von insge-
samt 4,2 Millionen Franken nicht budgetiert. 

Nebst der geringeren Anzahl an Schutzsuchenden aus der Ukraine resultiert im Bereich Personalauf-
wand Lehrpersonen eine Unterschreitung von 29,2 Millionen Franken (-2,4 % des Personalaufwands 
Lehrpersonen). 

Im Aufgabenbereich 'Immobilien' resultiert bei den Nettoinvestitionen eine Budgetunterschreitung von 
13,7 Millionen Franken. Insgesamt fielen die Nettoinvestitionen um 7,7 Millionen Franken tiefer aus 
als budgetiert. Von den getätigten Investitionen war der Anteil an Grossvorhaben zudem höher als 
geplant, was über die Entlastung durch das Finanzierungsmodell Immobilien zu einer weiteren Ver-
besserung gegenüber dem Budget von 6,0 Millionen Franken führt. 

Im Bereich des öffentlichen Verkehrs fallen die Beiträge an die öffentlichen Verkehrsunternehmun-
gen im Berichtsjahr um 9,7 Millionen tiefer aus als budgetiert. 

Nebst den erwähnten Sachverhalten resultieren in der Summe über alle Aufgabenbereiche weitere 
64,4 Millionen Franken an Budgetunterschreitungen (darunter Aufgabenbereich 320 'Berufsbildung 
und Mittelschule': 6,9 Millionen Franken exkl. Unterschreitung Ukraine, Aufgabenbereich 510 'Soziale 
Sicherheit': 9,8 Millionen Franken, Aufgabenbereich 325 'Hochschulen': 6,6 Millionen Franken exkl. 
Unterschreitung Ukraine). Auf Stufe Finanzierungsrechnung haben lediglich drei Aufgabenbereiche 
ihr Budget 2023 überschritten, allesamt in den leistungsunabhängigen Aufwänden und Erträgen 
(LUAE), was aus Sicht einer gelebten Ausgabendisziplin ein erfreuliches Ergebnis ist. 

Ertragsseitig wurden höhere Steuererträge verbucht als ursprünglich vorhersehbar war. Insgesamt 
fällt der Steuerabschluss (Kantonssteuern und Anteile Bundessteuern) 165,3 Millionen Franken hö-
her aus als budgetiert (+6,3 %). Im Vergleich zum Gesamtertrag des Kantons entspricht diese 
Budgetabweichung jedoch nur rund 2,6 %. Davon entfallen 78,5 Millionen (+26,7 %) auf die Kantons-
steuern der juristischen Personen, hauptsächlich getrieben durch aussergewöhnlich hohe Gewinne 
weniger Firmen. Die juristischen Personen machen gesamthaft 15 % der Erträge aus kantonalen 
Steuern aus. Gegenüber dem Vorjahr liegt das Ergebnis der juristischen Personen lediglich um 3,3 
Millionen Franken beziehungsweise 0,9 % höher. Im Bereich der natürlichen Personen liegt das Er-
gebnis um 25,9 Millionen Franken (+1,3 %) über dem Budget, wobei die natürlichen Personen 81 % 
der Erträge aus kantonalen Steuern ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr liegt das Ergebnis der na-
türlichen Personen um 12,4 Millionen Franken beziehungsweise 0,6 % höher. Es konnte also nur ein 
geringfügiges Wachstum verzeichnet werden. Auch die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erb-
schafts- und Schenkungssteuern tragen mit Mehrerträgen von 14,5 Millionen Franken (+36,2 %) be-
ziehungsweise 20,1 Millionen Franken (+83,6 %) massgeblich zum positiven Rechnungsergebnis 
bei. Vor allem die Steuereinnahmen aus Schenkungen sind höher ausgefallen als budgetiert. Des 
Weiteren liegen die Anteile an den Bundessteuern insgesamt 26,9 Millionen Franken (+9,7 %) über 
dem Budget. Davon entfallen 16,6 Millionen Franken auf den Ertragsanteil an der direkten Bundes-
steuer, was hauptsächlich auf juristische Personen zurückzuführen ist, und 11,1 Millionen Franken 
auf den Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer. 

Der gegenüber Budget substanzielle Anstieg des Zinsertrags auf Festgeldanlagen trägt mit 22,4 Milli-
onen Franken Mehrertrag zum positiven Rechnungsergebnis bei. 
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 Verwendung des Überschusses 

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den gesamten Überschuss der Finanzierungsrech-
nung in Höhe von 119,5 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve einzulegen. 

Über die Äufnung und die Verwendung der Ausgleichsreserve beschliesst der Grosse Rat (§ 21 
GAF). Mit der Einlage von 119,5 Millionen Franken würde der Bestand der Ausgleichsreserve neu 
957,1 Millionen Franken betragen. Im Budget 2023 war hingegen eine Entnahme von 296,5 Millionen 
Franken vorgesehen. 

Tabelle 14: Ausgleichsreserve 

Anmerkung: (+) Aufwand / Einlage; (-) Ertrag / Entnahme; Rundungsdifferenzen sind möglich 

Mit der weiteren Äufnung der Ausgleichsreserve verschafft sich der Kanton einen zusätzlichen finan-
ziellen Handlungsspielraum, um wichtige strategische Vorhaben weiter voranzutreiben und weiterhin 
in die Zukunft des Kantons zu investieren. Kurz- und mittelfristig erhöht der hohe Bestand der Aus-
gleichsreserve die Planungssicherheit und schafft stabile und verlässliche Verhältnisse für die Aar-
gauer Bevölkerung und Wirtschaft. Das primäre finanzpolitische Ziel des Regierungsrats besteht wei-
terhin darin, den Finanzhaushalt mittel- und langfristig auch ohne Entnahmen aus der 
Ausgleichsreserve im Gleichgewicht zu führen. Dies bedingt weiterhin eine vorsichtige und umsich-
tige Budgetierung der Einnahmen und Ausgaben. 

 Ergebnis der Finanzierungsrechnung 

Tabelle 15: Ergebnis Finanzierungsrechnung 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich 

*Abschreibungen auf Sachanlagen des Verwaltungsvermögens sowie Direktabschreibungen gemäss §§ 3 bis 5 DAF 

**Abschreibungen auf Grossvorhaben Immobilien ab 20 Millionen Franken 

Die Jahresrechnung 2023 weist einen Überschuss von 119,5 Millionen Franken aus. Dieser Über-
schuss soll vollständig in die Ausgleichsreserve eingelegt werden (vgl. Kapitel 11.2) Der Saldo der 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Einlage / Entnahme Ausgleichsreserve 116.0 -296.5 -296.5 119.5 3.5 3.0 416.0 -140.3

Bestand per 31.12. 837.6 541.1 541.1 957.1 119.5 14.3 416.0 76.9

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Globalbudget 2’899.6 3’169.7 3’178.5 2’968.6 69.0 2.4 -209.9 -6.6

    Aufwand 4’320.4 4’642.9 4’652.3 4’464.4 144.0 3.3 -187.9 -4.0

    Ertrag -1’420.8 -1’473.3 -1’473.7 -1’495.7 -75.0 5.3 -22.0 1.5

LUAE -2’895.9 -3’187.8 -3’187.8 -2’961.7 -65.8 2.3 226.0 -7.1

    Aufwand 2’083.1 1’671.7 1’671.7 1’789.5 -293.6 -14.1 117.8 7.0

    Ertrag -4’979.0 -4’859.5 -4’859.5 -4’751.2 227.7 -4.6 108.3 -2.2

 = Erfolgsrechnung 3.7 -18.1 -9.2 6.9 3.2 87.3 16.1 -174.5

 - Abschreibungen* 204.3 194.5 194.5 166.6 -37.6 -18.4 -27.9 -14.3
 + Abschreibungen Grossvorhaben 
Immobilien** 12.1 8.9 8.9 8.9 -3.1 -25.9 0.0 0.4

 + Nettoinvestitionen 210.7 235.3 235.4 188.3 -22.4 -10.6 -47.1 -20.0

    Aufwand 291.8 308.6 308.8 246.1 -45.8 -15.7 -62.8 -20.3

    Ertrag -81.1 -73.3 -73.4 -57.7 23.4 -28.9 15.7 -21.4
 - Nettoinvestitionen Grossvorhaben 
Immobilien 22.2 31.5 31.5 37.5 15.3 69.0 6.0 19.0

 = Finanzierungsrechnung 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -100.0

    Aufwand 6’480.9 6’406.0 6’415.6 6’304.3 -176.6 -2.7 -111.4 -1.7

    Ertrag -6’480.9 -6’406.0 -6’406.6 -6’304.3 176.6 -2.7 102.3 -1.6

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Finanzierungsrechnung der Jahresrechnung 2023 ist durch die Überschussverwendung auf null aus-
geglichen. 

In der Jahresrechnung 2023 kommt zum letzten Mal das vom Regierungsrat per 31. Dezember 2023 
ausser Kraft gesetzte, vormalige Finanzierungsmodell Immobilien zur Anwendung. Entsprechend 
werden bei Immobilienvorhaben ab 20 Millionen Franken anstelle der kurzfristigen Investitionen de-
ren über die Nutzungsdauer vorzunehmenden Abschreibungen im Saldo Finanzierungsrechnung be-
rücksichtigt. Im Berichtsjahr werden Nettoinvestitionen für Grossvorhaben im Umfang von 37,5 Millio-
nen Franken abgezogen, was 6,0 Millionen Franken mehr sind als budgetiert. Ab der 
Jahresrechnung 2024 kommt das per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzte neue Finanzierungsmodell Im-
mobilien zur Anwendung. Der Mechanismus bleibt unverändert, die Schwelle für Grossvorhaben wird 
jedoch von 20 auf 50 Millionen Franken angehoben. 

Das Ergebnis nach Steuergrössen auf Stufe Kanton zeigt, dass der Saldo Globalbudget gegenüber 
dem Budget um rund 210 Millionen Franken beziehungsweise 6,6 % unterschritten wird. Der Ertrag 
fällt dabei um 22,0 Millionen Franken (+1,5 %) höher aus als budgetiert. Der um knapp 188 Millionen 
Franken (-4,0 %) tiefere Aufwand ist insbesondere auf Budgetunterschreitungen in den Aufgabenbe-
reichen 310 'Volksschule', 515 'Betreuung Asylsuchende' und 535 'Gesundheit' zurückzuführen, da 
unter anderem die Beschulung, Unterbringung und Betreuung der Schutzsuchenden aus der Ukraine 
sowie die Prämienverbilligungen weniger Aufwand verursacht haben als budgetiert. Der Saldo der 
Steuergrösse leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag (LUAE) fällt um 226,0 Millionen Franken 
schlechter aus als budgetiert. Dies hat primär damit zu tun, dass nicht wie budgetiert eine Entnahme 
(Ertrag von 296,5 Millionen Franken), sondern eine Einlage (Aufwand von 119,5 Millionen Franken) 
getätigt wurde. Hinzukommen – neben weiteren Budgetabweichungen – vor allem auch die höheren 
Steuererträge im Vergleich zum Budget. 

Die Erfolgsrechnung weist gesamthaft, nach Einlage des Überschusses in die Ausgleichsreserve, 
einen Aufwandüberschuss von 6,9 Millionen Franken aus. Ohne Einlage des Überschusses in die 
Ausgleichsreserve würde in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von rund 112,7 Millionen 
Franken resultieren. Der Saldo der Investitionsrechnung liegt um 47,1 Millionen Franken (-20,0 %) 
unter dem Budget angepasst. Davon lässt sich ein Grossteil auf geringeren Investitionsaufwand in 
den Aufgabenbereichen 635 'Verkehrsangebot' und 640 'Verkehrsinfrastruktur' zurückführen. 

 Ergebnis nach finanziellen Steuergrössen 

Tabelle 16: Ergebnis nach finanziellen Steuergrössen 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich 

Der grösste Anteil des Aufwands fällt im Globalbudget an. Das Globalbudget enthält die zur Erfüllung 
der Basisaufgaben notwendigen Aufwände und Erträge und die nichtinvestiven Verpflichtungskre-
dite. Der Saldo des Globalbudgets liegt über den gesamten Kanton betrachtet um 209,9 Millionen 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Globalbudget 2’899.6 3’169.7 3’178.5 2’968.6 69.0 2.4 -209.9 -6.6

    Aufwand 4’320.4 4’642.9 4’652.3 4’464.4 144.0 3.3 -187.9 -4.0

    Ertrag -1’420.8 -1’473.3 -1’473.7 -1’495.7 -75.0 5.3 -22.0 1.5

LUAE -2’895.9 -3’187.8 -3’187.8 -2’961.7 -65.8 2.3 226.0 -7.1

    Aufwand 2’083.1 1’671.7 1’671.7 1’789.5 -293.6 -14.1 117.8 7.0

    Ertrag -4’979.0 -4’859.5 -4’859.5 -4’751.2 227.7 -4.6 108.3 -2.2

Investitionsrechnung 210.7 235.3 235.4 188.3 -22.4 -10.6 -47.1 -20.0

    Aufwand 291.8 308.6 308.8 246.1 -45.8 -15.7 -62.8 -20.3

    Ertrag -81.1 -73.3 -73.4 -57.7 23.4 -28.9 15.7 -21.4

in Millionen Franken Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Franken beziehungsweise 6,6 % unter dem Budget angepasst, wobei der Aufwand um 187,9 Millio-
nen Franken niedriger und der Ertrag um 22,0 Millionen Franken höher ausfallen. Gegenüber dem 
Vorjahr steigt der Saldo des Globalbudgets um 69,0 Millionen Franken an (2,4 %). 

Der grösste Teil des Ertrags fällt in der Steuergrösse LUAE an. LUAE fällt grundsätzlich unabhängig 
von den erbrachten Leistungen an und ist durch den Kanton nicht direkt steuerbar. Der Ertragsüber-
schuss ist gegenüber dem Budget angepasst um 226,0 Millionen Franken tiefer, liegt aber um 65,8 
Millionen Franken über dem Vorjahr (2,3 %). Im Vorjahr war der leistungsunabhängige Aufwand ins-
besondere aufgrund der Rückstellung für den Finanzhilfebeitrag an das KSA (240 Millionen Franken) 
hoch, weshalb im Berichtsjahr ein Rückgang gegenüber Vorjahr zu verzeichnen ist. Im Vergleich 
zum Budget ist der Aufwand um 117,8 Millionen Franken höher, was sich hauptsächlich mit der be-
antragten Einlage in die Ausgleichsreserve von 119,5 Millionen Franken erklärt. Diese Einlage wird 
innerhalb der Steuergrösse LUAE im ausserordentlichen Aufwand verbucht. Im Budget war in Bezug 
auf die Ausgleichsreserve anstelle des nun verbuchten Aufwands noch eine Entnahme und somit ein 
ausserordentlicher Ertrag von 296,5 Millionen Franken vorgesehen. Dies erklärt unter Berücksichti-
gung gegenläufiger Effekte, wie den höheren Steuererträgen, den im Vergleich zum Budget um 
108,3 Millionen Franken tieferen Ertrag. Gegenüber dem Vorjahr macht sich bei den leistungsunab-
hängigen Erträgen vor allem der Wegfall der SNB-Ausschüttung bemerkbar. 2022 wurde noch eine 
sechsfache Ausschüttung (319,5 Millionen Franken) vereinnahmt, 2023 fiel die Ausschüttung gänz-
lich weg. 

Vorhaben mit mehrjähriger betriebswirtschaftlicher Nutzungsdauer über Fr. 250'000.– werden in der 
Investitionsrechnung geführt. In der Investitionsrechnung resultiert ebenfalls eine Saldounterschrei-
tung. Diese beträgt 47,1 Millionen Franken gegenüber dem angepassten Budget. Diese Saldounter-
schreitung setzt sich aus einem Minderaufwand von 62,8 Millionen Franken und einem Minderertrag 
von 15,7 Millionen Franken zusammen. Der Minderaufwand lässt sich bei den Investitionen in Sach-
anlagen auf breit gefächerte Unterschreitungen im Tiefbau (Strassen / Verkehrswege), Wasserbau, 
bei den Immobilien (Gebäude) und in der Informatik vor allem aufgrund von Projektverzögerungen 
zurückführen. Zudem fielen insbesondere die Investitionsbeiträge an Gemeinden sowie öffentliche 
und private Unternehmungen tiefer aus als budgetiert. Ertragsseitig fielen vor allem die Investitions-
beiträge vom Bund und von den Gemeinden tiefer aus als budgetiert. 

Abbildung 11: Entwicklung Brutto- und Nettoinvestitionen 
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Die Investitionen sind im Berichtsjahr gesamthaft tiefer als in den Vorjahren. Die Erhöhung der Brut-
toinvestitionen im Aufgabenbereich 430 'Immobilien' auf rund 70 Millionen Franken gegenüber dem 
Vorjahr ist auf die um 26,2 Millionen Franken höheren Investitionen für Neubauten zurückzuführen. 
Gleichzeitig nahmen insbesondere die Investitionen für Nutzungsanpassungen (-8,1 Millionen Fran-
ken) und unüberbaute Grundstücke (-7,5 Millionen Franken) ab. Im Aufgabenbereich 625 'Umwelt-
entwicklung' machen Investitionen in den Hochwasserschutz 14,8 Millionen der rund 16 Millionen 
Franken Bruttoinvestitionen aus. Gegenüber dem Vorjahr wurden 3,2 Millionen Franken mehr inves-
tiert. Im Aufgabenbereich 635 'Verkehrsangebot' halbieren sich die eigenen Investitionsbeiträge auf 
rund 9,0 Millionen Franken. Im Aufgabenbereich 640 'Verkehrsinfrastruktur' nahmen die Bruttoinves-
titionen gegenüber dem Vorjahr um 45,8 Millionen Franken deutlich ab auf insgesamt 116,0 Millionen 
Franken. Die Investitionen in Bau und Sanierung von Kantonsstrassen gingen um 52,4 Millionen 
Franken zurück. Demgegenüber steht eine Erhöhung der Investitionen in den Landerwerb für Kan-
tonsstrassen um 7,2 Millionen Franken. 

 Ergebnis der Erfolgsrechnung 

Der Aufwand in der Erfolgsrechnung unterschreitet das angepasste Budget 2023 um 70,1 Millionen 
Franken beziehungsweise 1,1 %. 

Gegenüber der Rechnung 2022 sinkt der Aufwand um 149,6 Millionen Franken respektive 2,3 %. 

Tabelle 17: Aufwand Erfolgsrechnung 

 
Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich 

Der Personalaufwand liegt um 79,2 Millionen Franken beziehungsweise 4,1 % unter dem angepass-
ten Budget. Davon entfallen rund 58,3 Millionen Franken auf die Lehrpersonen und rund 15,3 Millio-
nen Franken auf das Verwaltungspersonal. Gegenüber dem Vorjahr hat der Personalaufwand hinge-
gen insgesamt um 65,3 Millionen Franken beziehungsweise 3,7 % zugenommen. Davon entfallen 
rund 42,0 Millionen Franken auf die Lehrpersonen respektive rund 21,2 Millionen Franken auf das 
Verwaltungspersonal. Bei den Lehrpersonen verursachte insbesondere die weniger beanspruchte 
Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine tiefere Personalaufwände als budgetiert. 
Zudem resultierten bei den Lehrpersonen weitere Unterschreitungen, unter anderem aufgrund tiefe-
rer Durchschnittskosten pro Vollzeitäquivalent. In der Verwaltung fällt der Personalaufwand insbe-
sondere in zwei Aufgabenbereichen geringer aus. Im Aufgabenbereichen 230 'Arbeitssicherheit und 
arbeitsmarktliche Integration' vor allem bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und bei der 
Öffentliche Arbeitslosenkasse. Im Aufgabenbereich 320 'Berufsbildung und Mittelschule' hauptsäch-
lich durch Unterschreitungen bei der Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) und der Höheren 
Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS). Weiter wurde der Aufwand für Ruhegehälter für ehe-
malige Regierungsräte um 2,4 Millionen Franken (vgl. Kapitel 12.1) und das Budget für temporäre 
Arbeitskräfte um 1,7 Millionen Franken unterschritten. 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Aufwand 6’403.4 6’314.7 6’324.0 6’253.9 -149.6 -2.3 -70.1 -1.1

Personalaufwand 1’769.4 1’913.0 1’913.9 1’834.7 65.3 3.7 -79.2 -4.1

Sach- und übriger Betriebsaufwand 471.2 540.9 549.8 504.8 33.6 7.1 -45.0 -8.2

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 176.8 162.3 162.3 152.4 -24.4 -13.8 -9.9 -6.1

Finanzaufwand 15.9 10.3 10.3 14.0 -1.9 -11.9 3.6 35.0

Einlagen Spezialfinanzierungen 140.8 71.7 71.7 113.2 -27.7 -19.6 41.5 57.9

Transferaufwand 3’067.2 2’930.7 2’930.2 2’835.9 -231.3 -7.5 -94.3 -3.2

Durchlaufende Beiträge 316.3 379.6 379.7 349.0 32.7 10.3 -30.7 -8.1

Ausserordentlicher Aufwand 176.4 24.9 24.9 160.7 -15.7 -8.9 135.8 544.3

Interne Verrechnungen 269.4 281.2 281.2 289.2 19.8 7.3 8.0 2.8

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Der budgetierte Sach- und übriger Betriebsaufwand wird um 45 Millionen Franken respektive 8,2 % 
unterschritten. Dies insbesondere wegen deutlich tieferen Ausgaben für externe Dienstleistungsauf-
träge für die Betreuung von Asylsuchenden (-13,3 Millionen Franken), tieferen Gesundheitskosten 
Asyl (-7 Millionen Franken) sowie tieferen Integrationskosten (-6,9 Millionen Franken). Weitere we-
sentliche Unterschreitungen sind einerseits bei den nicht aktivierbaren Anlagen mit 8,6 Millionen 
Franken (-17,8 %) zu finden, hauptsächlich in den Bereichen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge so-
wie Bau und Sanierung Kantonsstrassen. Andererseits beim Material- und Warenaufwand mit 2,7 
Millionen Franken (-8,5 %). Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Sach- und übriger Betriebsaufwand hin-
gegen um 33,6 Millionen Franken beziehungsweise 7,1 % höher aus. Wesentliche Treiber waren un-
ter anderem die Gesundheitskosten im Asylwesen, die um 11,6 Millionen Franken anstiegen, sowie 
die Integrationskosten, welche um 6,8 Millionen Franken zunahmen. 

Im Rechnungsjahr liegen die Abschreibungen Verwaltungsvermögen um 9,9 Millionen Franken tiefer 
als budgetiert (-6,1 %). Dies insbesondere infolge geringerer Direktabschreibungen bei der Spezialfi-
nanzierung Strassenrechnung, welche um 10,6 Millionen Franken (-10,9 %) tiefer als budgetiert aus-
fallen. Die Abschreibungen sind für die Finanzierungsrechnung mehrheitlich saldoneutral, da ledig-
lich die Abschreibungen von Immobiliengrossvorhaben in der Finanzierungsrechnung berücksichtigt 
werden (vgl. Kapitel 11.7). 

Der Finanzaufwand liegt rund 3,6 Millionen Franken (+35,0 %) über dem Budget. Haupttreiber dafür 
ist ein höherer Zinsaufwand als erwartet. 

In der Rechnung 2023 wurden um 41,5 Millionen Franken höhere Einlagen in Spezialfinanzierungen 
getätigt (+ 57,9 %) als erwartet. Die höheren Einlagen als budgetiert sind insbesondere auf den 
Swisslos-Fonds, die Spezialfinanzierung Öffentlicher Verkehr Infrastruktur und die Strassenrechnung 
zurückzuführen. Weitere Details zu den Spezialfinanzierungen finden sich in Kapitel 11.11. 

Der Transferaufwand fällt um 94,3 Millionen Franken (-3,2 %) tiefer aus als budgetiert. Dabei liegen 
die Beiträge an Gemeinwesen und Dritte deutlich (-78,3 Millionen Franken) unter Budget, wobei vor 
allem der Asylbereich, die Prämienverbilligungen, die Beiträge an den öffentlichen Verkehr und die 
Beiträge aus dem Swisslos-Fonds betroffen sind. Daneben resultierten Unterschreitungen bei den 
Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, vor allem im öffentlichen Verkehr (-13,6 Millionen Fran-
ken). Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Transferaufwand hingegen um 231,3 Millionen Franken be-
ziehungsweise 7,5 % tiefer aus. Dies lässt sich vor allem auf den Wegfall der Rückstellungen im Zu-
sammenhang mit dem KSA aus dem Vorjahr erklären (Finanzhilfe KSA: 240 Millionen Franken, 
Boden- und Gebäudekontaminationen: 37 Millionen Franken). Gleichzeitig stiegen die Beiträge an 
Heime und Einrichtungen sozialer Art um 23,9 Millionen Franken und die Ergänzungsleistungen 
AHV/IV um 18,9 Millionen Franken an. 

Die Durchlaufenden Beiträge sind gegenüber dem angepassten Budget um 30,7 Millionen Franken 
tiefer (-8,1 %). Dabei fiel vor allem der durchlaufende Beitrag an die Gemeinden für Asylsuchende 
43,4 Millionen Franken tiefer aus. 

Der ausserordentliche Aufwand liegt aufgrund buchhalterischer Vorgänge über dem Budget (+135,8 
Millionen Franken). Grund dafür sind primär die nicht budgetierte Einlage in die Ausgleichsreserve in 
Höhe von 119,5 Millionen Franken und Einlagen in Rücklagen aus nicht verwendeten Bundesbeiträ-
gen für Integration (+6,2 Millionen Franken) und das Unterstützungsprogramm Ukraine (+7,1 Millio-
nen Franken). 

Die Internen Verrechnungen sind saldoneutral. Der Aufwand liegt um 8,0 Millionen Franken respek-
tive 2,8 % über dem angepassten Budget. 
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Ertrag 

Der Ertrag in der Erfolgsrechnung liegt gegenüber dem Budget angepasst um 86,3 Millionen Franken 
respektive 1,4 % tiefer. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ertrag um 152,8 Millionen Franken oder 
2,4 % tiefer ausgefallen. 

Tabelle 18: Ertrag Erfolgsrechnung 

 
Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich 

Der Fiskalertrag fällt um 140,1 Millionen Franken (+5,4 %) höher aus als budgetiert. Die Kantons-
steuern von natürlichen Personen liegen 25,9 Millionen Franken (+1,3 %) über Budget und diejeni-
gen der juristischen Personen um 78,5 Millionen Franken (+26,7 %). Gegenüber dem Vorjahr sind 
die Kantonssteuern der natürlichen- und juristischen Personen mit 0,6 % beziehungsweise 0,9 % je-
doch nur geringfügig gewachsen. Detaillierte Angaben zu den Steuern sind dem Kapitel 11.9 zu ent-
nehmen. 

Die Erträge bei den Regalien und Konzessionen entsprechen ungefähr dem Budget angepasst. Die 
hohe Differenz zum Vorjahr erklärt sich durch die Gewinnausschüttung der SNB von 319,5 Millionen 
Franken (LUAE) in der Rechnung 2022, während 2023 keine Ausschüttung erfolgte. 

Die Erträge aus Entgelten überschreiten das Budget angepasst um 47,7 Millionen Franken (+15 %). 
Davon sind um 26,9 Millionen Franken höhere Rückerstattungen zu verzeichnen. Daneben liegen 
vor allem auch die Erlöse aus Bussen (+7,9 Millionen Franken), die Gebühren für Amtshandlungen 
(+5,3 Millionen Franken) und die Benützungsgebühren und Dienstleistungen (+4,9 Millionen Fran-
ken) über Budget. 

Die verschiedenen Erträge liegen deutlich über dem Budget angepasst (+6,3 Millionen Franken), 
hauptsächlich aufgrund von beschlagnahmten Vermögenswerten (Rechtsprechung der Bezirksge-
richte). 

Der Finanzertrag ist um 21,1 Millionen Franken (+12,9 %) höher ausgefallen als budgetiert. Die Ab-
weichung ist fast ausschliesslich auf höhere Zinserträge auf Festgeldanlagen (22,4 Millionen Fran-
ken) zurückzuführen. 

Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind um 2,3 Millionen Franken (-36,4 %) tiefer ausgefal-
len als budgetiert. Dies ist vor allem auf den Swisslos-Sportfonds zurückzuführen mit einer um 1,8 
Millionen Franken geringer Entnahme. Weitere Details zu den Spezialfinanzierungen finden sich in 
Kapitel 11.11. 

Der Transferertrag liegt 18,9 Millionen Franken beziehungsweise 0,9 % über dem Budget angepasst. 
Der Transferertrag setzt sich aus zahlreichen Ertragspositionen zusammen. Höher waren die Erträge 
vor allem bei der direkten Bundessteuer (+16,6 Millionen Franken), beim Anteil an der Verrechnungs-
steuer (+11,1 Millionen Franken), bei den Bundesbeiträgen Ergänzungsleistungen AHV / IV (+8,1 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Ertrag -6’399.8 -6’332.8 -6’333.2 -6’247.0 152.8 -2.4 86.3 -1.4

Fiskalertrag -2’692.9 -2’597.1 -2’597.1 -2’737.2 -44.3 1.6 -140.1 5.4

Regalien und Konzessionen -391.6 -71.8 -71.8 -72.2 319.4 -81.6 -0.4 0.6

Entgelte -328.5 -319.8 -318.7 -366.4 -37.9 11.5 -47.7 15.0

Verschiedene Erträge -0.6 -0.9 -0.9 -7.2 -6.6 1’154.6 -6.3 663.2

Finanzertrag -251.9 -164.3 -164.3 -185.4 66.5 -26.4 -21.1 12.9

Entnahmen Spezialfinanzierungen -17.9 -6.4 -6.4 -4.1 13.8 -77.3 2.3 -36.4

Transferertrag -2’083.5 -2’165.9 -2’167.3 -2’186.2 -102.7 4.9 -18.9 0.9

Durchlaufende Beiträge -316.3 -379.6 -379.7 -349.0 -32.7 10.3 30.7 -8.1

Ausserordentlicher Ertrag -47.1 -345.8 -345.8 -50.0 -2.9 6.1 295.7 -85.5

Interne Verrechnungen -269.4 -281.2 -281.2 -289.2 -19.8 7.3 -8.0 2.8

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Millionen Franken), bei der Prämienverbilligung (+7,9 Millionen Franken) sowie bei den Repartitions-
einnahmen der direkten Bundessteuer (+7,3 Millionen Franken). Tiefer als budgetiert fielen haupt-
sächlich die Entschädigungen vom Bund für das Asylwesen (-18,3 Millionen Franken) und die Ge-
meindebeiträge für Schulen und Weiterbildung (-14,1 Millionen Franken) aus. 

Die Durchlaufenden Beiträge sind gegenüber dem angepassten Budget um 8,1 % tiefer ausgefallen 
(30,7 Millionen Franken). Auslöser sind die deutlich geringeren Beiträge an die Gemeinden für Asyl-
suchende. Die Durchlaufenden Beiträge sind für die Staatsrechnung saldoneutral. 

Der Ausserordentliche Ertrag liegt 295,7 Millionen Franken unter dem Budget (-85,5 %); dies kommt 
durch den Verzicht auf die Entnahme aus der Ausgleichsreserve in Höhe von 296,5 Millionen Fran-
ken zustande. 

Die Internen Verrechnungen sind saldoneutral. Der Ertrag liegt um 8,0 Millionen Franken respektive 
2,8 % über dem angepassten Budget. 

 Ergebnis der Investitionsrechnung 

Aufwand 

Der Investitionsaufwand 2023 liegt um 62,8 Millionen Franken beziehungsweise 20,3 % unter dem 
Budget angepasst. Gegenüber der Jahresrechnung 2022 sinkt der Investitionsaufwand um 45,8 Milli-
onen Franken (-15,7 %). 

Tabelle 19: Aufwand Investitionsrechnung 

 
Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich 

Es wurden um 42,5 Millionen Franken weniger Investitionen in Sachanlagen getätigt als budgetiert. 
Im Tiefbau wurden 16,8 Millionen Franken weniger investiert als budgetiert, dies infolge von Projekt-
verzögerungen und -verschiebungen. Dies ist für die Finanzierungsrechnung jedoch saldoneutral, da 
die Investitionen in der Spezialfinanzierung Strassenrechnung geführt werden. Die Investitionen in 
Mobilien / Informatik unterschreiten das Budget um rund 11 Millionen Franken, wobei vor allem weni-
ger bei externen Informatikdienstleistungen, in IT-Software und -Hardware, sowie für Maschinen und 
Fahrzeuge investiert wurde. Weniger Investitionen als budgetiert sind auch in den Bereichen Was-
serbau (-6,4 Millionen Franken), Gebäude (-6,3 Millionen Franken) und Grundstücke (-1,9 Millionen 
Franken) realisiert worden. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Investitionen in Sachanla-
gen um 29,2 Millionen Franken beziehungsweise 12,0 %. Die Verringerung lässt sich vor allem auf 
die um 46,6 Millionen Franken tieferen Investitionsaufwendungen für Strassen und Verkehrswege bei 
gleichzeitig höheren Investitionen in Gebäude (+22,0 Millionen Franken) zurückführen. Weiter fielen 
die Investitionsaufwände für Grundstücke um 5,9 Millionen Franken geringer aus als im Vorjahr. 

Bei den Eigenen Investitionsbeiträgen wurde das Budget um 19,7 Millionen Franken unterschritten. 
Dies aufgrund deutlich tieferer Investitionsbeiträge im Aufgabenbereich 635 'Verkehrsangebot' (-14 
Millionen Franken) infolge von diversen Projektverzögerungen bei den Investitionsvorhaben im öV 
und Minderaufwand durch das vom Volk abgelehnte Projekt 'Bahnangebot Stein-Säckingen-Laufen-
burg'. Die öV-Projekte werden in einer Spezialfinanzierung geführt und sind damit für die Finanzie-
rungsrechnung saldoneutral. In den Aufgabenbereichen 210 'Polizeiliche Sicherheit' (-1,2 Millionen 
Franken), 440 'Landwirtschaft' (-1,2 Millionen Franken) sowie 625 'Umweltentwicklung' (-1,6 Millionen 
Franken) gab es ebenfalls grössere Unterschreitungen der Investitionsbeiträge. 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Aufwand 291.8 308.6 308.8 246.1 -45.8 -15.7 -62.8 -20.3

Sachanlagen 242.8 255.9 256.1 213.6 -29.2 -12.0 -42.5 -16.6

Eigene Investitionsbeiträge 46.8 49.2 49.2 29.5 -17.4 -37.1 -19.7 -40.1

Durchlaufende Investitionsbeiträge 2.1 3.5 3.5 3.0 0.8 38.3 -0.5 -15.7

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Die Aufwände für Durchlaufende Investitionsbeiträge wurden für Projekte in den Bereichen Landwirt-
schaft, Militär und Bevölkerungsschutz, Umweltentwicklung und Verkehrsinfrastruktur weitergeleitet 
und sind saldoneutral. 

Ertrag 

Die Erträge in der Investitionsrechnung liegen 15,7 Millionen Franken beziehungsweise 21,4 % unter 
dem Budget angepasst. Gegenüber der Jahresrechnung 2022 sinkt der Investitionsertrag um 23,4 
Millionen Franken (-28,9 %). 

Tabelle 20: Ertrag Investitionsrechnung 

 
Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich 

Der Ertrag aus Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung fällt insgesamt um 17 Millionen Franken 
tiefer aus als budgetiert. Der Kanton erhielt insbesondere tiefere Investitionsbeiträge in den Berei-
chen Umweltentwicklung (Natur und Landschaft, Gewässernutzung, Wasserbau) und Verkehrsinfra-
struktur, für geplante Investitionen, die aufgrund von Projektverzögerungen im Jahr 2023 nicht reali-
siert werden konnten. 

 Abschreibungen Sachanlagen 

Mit den planmässigen Abschreibungen wird dem Wertverlust der Sachanlagen im Verwaltungsver-
mögen Rechnung getragen. § 39 Abs. 3 GAF sieht vor, Immobilien und Mobilien des Verwaltungs-
vermögens über ihre Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Davon ausgenommen sind gemäss § 4 
DAF die Grundstücke inklusive Wald sowie die Sachanlagen im Bau. Per Ende Jahr werden zudem 
Investitionen in Wasserbauten inklusive Bauten Natur- und Landschaftsschutz, erteilte Investitions-
beiträge und Investitionen von Spezialfinanzierungen direkt abgeschrieben (§ 6 Abs. 1 und 2 DAF). 
Ist auf einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertverminderung eingetroffen, 
wird deren bilanzierter Wert über die ausserplanmässigen Abschreibungen berichtigt. 

Die nachfolgende Grafik zeigt die plan- und ausserplanmässigen Abschreibungen pro Anlagekatego-
rie. Im Vergleich zur Tabelle 21: Konsolidierter Aufwand) führt sie die Abschreibungen aus erteilten 
Investitionsbeiträgen separat auf. Dagegen sind die Abschreibungen der Bilanzfehlbeträge nicht be-
rücksichtigt. 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Ertrag -81.1 -73.3 -73.4 -57.7 23.4 -28.9 15.7 -21.4
Übertragung von Sachanlagen in das 
Finanzvermögen

-0.7 0.0 0.0 -1.5 -0.8 126.3 -1.5 0.0

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -78.3 -69.8 -69.9 -52.9 25.4 -32.5 17.0 -24.4

Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 6’309.3 -0.4 0.0

Durchlaufende Investitionsbeiträge -2.1 -3.5 -3.5 -3.0 -0.8 38.3 0.5 -15.7

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Abbildung 12: Abschreibungen Sachanlagen 

 

Die Abschreibungen haben in der Jahresrechnung 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 37,2 Millionen 
Franken abgenommen. Dies ist vor allem auf die Abnahme der Direktabschreibungen von Investitio-
nen der Strassenrechnung (-23,8 Millionen Franken) und auf die Abnahme der Direktabschreibungen 
der erteilten Investitionsbeiträge (-12,8 Millionen Franken) zurückzuführen. 

 Konsolidierter Aufwand 

Zur Beurteilung der Aufwandentwicklung ist der konsolidierte Aufwand relevant. Der konsolidierte 
Aufwand weist den Aufwand des Kantonshaushalts ohne die Abschreibungen und Wertberichtigun-
gen sowie ohne die rein buchhalterischen Positionen, wie den Durchlaufenden Beiträgen, Einlagen in 
Spezialfinanzierungen, Rücklagen und Reserven sowie Internen Verrechnungen der Erfolgs- und In-
vestitionsrechnung aus. 

Vom Gesamtaufwand in der Rechnung 2023 entfallen 1'123,3 Millionen Franken auf buchhalterische 
Positionen. Der konsolidierte Aufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um 173,3 Millionen Franken auf 
5'376,6 Millionen Franken. Das entspricht einem negativen Wachstum des konsolidierten Aufwands 
um -3,1 %. Ohne die beiden Rückstellungen im Zusammenhang mit dem KSA (Finanzhilfe KSA: 240 
Millionen Franken, Boden- und Gebäudekontaminationen: 37 Millionen Franken), die im Rechnungs-
jahr 2022 gebildet werden mussten, würde das Wachstum des konsolidierten Aufwands 2,0 % betra-
gen. Zum Vergleich: Das nominale Bruttoinlandprodukt ist im Jahr 2023 um 3,4 % gewachsen. Die 
Entwicklung des konsolidierten Aufwandes lag damit 2023 – unter Berücksichtigung der Teuerung – 
deutlich unter dem BIP-Wachstum. 
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Tabelle 21: Konsolidierter Aufwand 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich 

 Steuern 

Der Steuerabschluss, der sich aus kantonalen Steuern und Anteilen Bundessteuern zusammensetzt, 
fällt im Rechnungsjahr 2023 mit 2'775,8 Millionen Franken um 165,3 Millionen Franken oder 6,3 % 
höher aus als das Budget von 2'610,5 Millionen Franken. Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich auf 
nicht absehbare grosse Einzelfälle bei den Kantonssteuern juristische Personen zurückzuführen. 
Auch die Anteile Bundessteuern der juristischen Personen fallen aufgrund dieser Fälle höher aus als 
budgetiert. Substanziell sind zudem die Mehrerträge bei den Grundstückgewinnsteuern und den Erb-
schafts- und Schenkungssteuern. 

Gegenüber dem Vorjahr liegt der Rechnungsabschluss um 66,8 Millionen Franken oder 2,5 % höher. 
Bei fast allen Steuerarten übertreffen die Einnahmen das Ergebnis des Vorjahrs. Einzig die Nach-
steuern und Bussen sind etwas weniger hoch als im Jahr 2022. Das Wachstum der gewichtigsten 
Position der Kantonssteuern der natürlichen Personen lag mit geringen 0,6 % jedoch unter dem 
Wachstum aus vergangenen Jahren (2022 2,1 %; 2021 0,9 %). 

Der Mehrjahresvergleich über die letzten zehn Jahre zeigt ein beständiges Gesamtwachstum der 
Steuererträge, wobei die einzelnen Steuerarten sich von Jahr zu Jahr unterschiedlich entwickeln. 
Insgesamt beträgt das Wachstum der Steuererträge seit 2014 479,1 Millionen Franken oder 20,7 %. 

11.9.1 Kantonale Steuern 

Bei den kantonalen Steuern übertrifft der Rechnungsabschluss 2023 das Budget um 138,4 Millionen 
             5,9 %.     2‘472,6                             E          ch        m V    h ,  äm-
lich um 31,1 Millionen Franken oder 1,3 %. 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Gesamtaufwand 6’695.2 6’623.2 6’632.8 6’499.9 -195.3 -2.9 -132.9 -2.0

- Wertberichtigungen 36.0 36.0 36.0 41.3 5.3 14.6 5.3 14.7

- Abschreibungen VV / Invest.Beiträge 204.3 194.5 194.5 167.0 -37.2 -18.2 -27.5 -14.1

- Einlagen in Spezialfinanzierungen 140.8 71.7 71.7 113.2 -27.7 -19.6 41.5 57.9

- Durchlaufende Beiträge 318.4 383.1 383.2 351.9 33.5 10.5 -31.3 -8.2

- Ausserordenliche Einlagen in EK 176.4 24.9 24.9 160.7 -15.7 -8.9 135.8 544.3

- Interne Verrechnungen 269.4 281.2 281.2 289.2 19.8 7.3 8.0 2.8

Konsolidierter Aufwand 5’549.9 5’631.7 5’641.2 5’376.6 -173.3 -3.1 -264.7 -4.7
Personalaufwand 1’769.4 1’913.0 1’913.9 1’834.7 65.3 3.7 -79.2 -4.1

Sach- und Betriebsaufwand 438.9 505.1 514.0 464.5 25.6 5.8 -49.5 -9.6

Finanzaufwand 13.0 10.3 10.3 14.0 1.0 7.5 3.6 34.9

Transferaufwand 3’038.9 2’898.3 2’897.8 2’820.3 -218.6 -7.2 -77.4 -2.7

Sachanlagen 242.8 255.9 256.1 213.6 -29.2 -12.0 -42.5 -16.6

Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Eigene Investitionsbeiträge 46.8 49.2 49.2 29.5 -17.4 -37.1 -19.7 -40.1

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Tabelle 22: Übersicht Steuererträge und -aufwand 

 
Anmerkung: (-) Aufwand; (+) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdifferenzen sind möglich. 

Bei den Kantonssteuern der natürlichen Personen (Einkommens- und Vermögenssteuern) liegt das 
Ergebnis 2023 mit 2'002,9 Millionen Franken um 25,9 Millionen Franken oder 1,3 % über dem 
Budget. Dies sind 12,4 Millionen Franken oder 0,6 % mehr als im Vorjahr. Das Wachstum fällt damit 
tiefer aus als in den vergangenen Jahren. Dazu beigetragen hat die im Jahr 2023 für ein Jahr befris-
tete Senkung des ordentlichen Kantonssteuerfusses um 1 Prozentpunkt als Ausgleich der ebenfalls 
für ein Jahr befristeten Erhöhung des Steuerzuschlags für natürliche Personen zugunsten des kanto-
nalen Finanzausgleichs zwischen den Aargauer Gemeinden. Für die Vermögenssteuern ergaben 
sich unter anderem infolge der gesunkenen Börsenkurse Ende 2022 nur wenig Nachträge aus dem 
Steuerjahr 2022. 

Bei den Kantonssteuern der juristischen Personen (Gewinn- und Kapitalsteuern) übertrifft der Rech-
nungsbetrag von 372,5 Millionen Franken das Budget um 78,5 Millionen Franken oder 26,7 %. Das 
Ergebnis liegt damit auch um 3,3 Millionen Franken beziehungsweise 0,9 % über dem Vorjahreswert. 
Dieses Resultat ist bemerkenswert, da 2023 die zweite Tranche der Entlastung der Gewinnsteuer in 
Kraft getreten ist und in diesem Zusammenhang auch der Kantonssteuerzuschlag nochmals redu-
ziert wurde. Zurückzuführen ist dieses positive Ergebnis zum grössten Teil auf aussergewöhnlich 
hohe Gewinne von einigen wenigen Firmen. Zusammen mit der guten Konjunktur schlugen sich 
diese in hohen steuerlichen Nachträgen aus dem Vorjahr 2022 nieder. Wie in den Vorjahren profi-
tierte der Jahresabschluss zudem vom Immobilienboom der letzten Jahre, der zahlreichen Firmen 
hohe Gewinne aus Liegenschaftsverkäufen bescherte.  

Bei den Grundstückgewinnsteuern liegt das Ergebnis von 54,5 Millionen Franken ebenfalls deutlich 
über dem Budget. Mit Mehreinnahmen von 14,5 Millionen Franken wird das Budget um 36,2 % über-
schritten. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Einnahmen um 6,4 Millionen Franken oder 13,3 % hö-
her aus. 

Die Erbschafts- und Schenkungssteuern liegen mit 44,1 Millionen Franken um 20,1 Millionen Fran-
ken oder 83,6 % über dem Budget. Das Ergebnis übertrifft damit das bereits aussergewöhnlich hohe 
Vorjahresresultat um 7,6 Millionen Franken oder 20,9 %. Verantwortlich für den weiteren Anstieg 
sind vor allem die Steuereinnahmen aus Schenkungen, deren Anzahl und durchschnittliche Höhe im 
Berichtsjahr deutlich zunahm.  

Bei den Nachsteuern und Bussen wurde das Budget knapp nicht erreicht. Das Ergebnis liegt mit 
7,2 Millionen Franken um 1,8 Millionen Franken unter dem Budgetwert und 1,5 Millionen Franken un-
ter dem Vorjahreswert. Die etwas rückläufigen Einnahmen sind auf den Rückgang an Selbstanzei-
gen zurückzuführen. Eine grosse Zahl an Selbstanzeigen gab es vor allem im Vorfeld der im Jahr 
2019 erstmals übermittelten Meldungen im Rahmen des Automatischen Informationsaustauschs mit 
dem Ausland (AIA). Diese Fälle konnten mittlerweile grösstenteils erledigt werden. 
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JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Int. Verrechnungen Finanzausgleich 34.0 50.3 50.3 55.2 21.2 62.3 4.9 9.7

Zinsen, Verluste und übriger Aufwand 19.7 17.5 17.5 16.7 -3.0 -15.1 -0.8 -4.7

 Kantonssteuern nat. Personen -1990.5 -1’977.0 -1’977.0 -2’002.9 -12.4 0.6 -25.9 1.3

 Kantonssteuern jur. Personen -369.2 -294.0 -294.0 -372.5 -3.3 0.9 -78.5 26.7

Steuerzuschlag Finanzausgleich -34.0 -50.4 -50.4 -55.3 -21.2 62.5 -4.9 9.6

Grundstückgewinnsteuern -48.1 -40.0 -40.0 -54.5 -6.4 13.3 -14.5 36.2

Erbschafts- und Schenkungssteuern -36.4 -24.0 -24.0 -44.1 -7.6 20.9 -20.1 83.6

Nachsteuern und Bussen -8.7 -9.0 -9.0 -7.2 1.5 -16.7 1.8 -19.6

Zinsen und übriger Ertrag -8.1 -7.6 -7.6 -8.0 0.1 -1.5 -0.4 5.5

Aufwand 53.7 67.8 67.8 71.9 18.2 33.9 4.1 6.0

Ertrag -2’495.1 -2’402.0 -2’402.0 -2’544.5 -49.3 2.0 -142.5 5.9

Total -2’441.5 -2’334.2 -2’334.2 -2’472.6 -31.1 1.3 -138.4 5.9

in Millionen Franken Vergl. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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sind vor allem die Steuereinnahmen aus Schenkungen, deren Anzahl und durchschnittliche Höhe im 
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Bei den Nachsteuern und Bussen wurde das Budget knapp nicht erreicht. Das Ergebnis liegt mit 
7,2 Millionen Franken um 1,8 Millionen Franken unter dem Budgetwert und 1,5 Millionen Franken un-
ter dem Vorjahreswert. Die etwas rückläufigen Einnahmen sind auf den Rückgang an Selbstanzei-
gen zurückzuführen. Eine grosse Zahl an Selbstanzeigen gab es vor allem im Vorfeld der im Jahr 
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dem Ausland (AIA). Diese Fälle konnten mittlerweile grösstenteils erledigt werden. 
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11.9.2 Anteile Bundessteuern 

Die kantonalen Anteile an Bundessteuern belaufen sich 2023 auf 303,2 Millionen Franken. Sie liegen 
damit um 26,9 Millionen Franken oder 9,7 % höher als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht 
dies einer Zunahme um 35,6 Millionen Franken oder 13,3 %. 

Tabelle 23: Anteile Bundessteuern 

 
Anmerkung: (-) Aufwand; (+) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdifferenzen sind möglich 

Der Ertragsanteil direkte Bundessteuer fällt mit 253,6 Millionen Franken wie bei den Kantonssteuern 
in erster Linie bei den juristischen Personen höher aus als budgetiert. Der Budgetwert wird um 16,6 
Millionen Franken oder 7,0 % übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs 
um 19,1 Millionen Franken oder 8,2 %. 

Bei den Repartitionen direkte Bundessteuer unter den Kantonen waren die Zahlungen und Erträge 
gleichermassen höher als budgetiert, so dass die Budgetabweichung netto minimal ausfällt. Die Re-
partitionen werden unter den Rubriken "Zinsen, Verluste und übriger Aufwand" beziehungsweise 
"Zinsen und übriger Ertrag" ausgewiesen. 

Der Saldo des Anteils eidgenössische Verrechnungssteuer fällt mit 51,1 Millionen Franken um 
11,1 Millionen Franken oder 27,7 % höher aus als budgetiert. Seit dem Rechnungsjahr 2019 nimmt 
der Kanton Aargau eine passive Ertragsabgrenzung vor. Die Berechnungen basieren dabei auf den 
Informationen über die Entwicklung der Rückstellung für Rückforderungen des Bundes. Das Ergeb-
nis für die Jahresrechnung 2023 ergibt sich aus dem Anteil eidgenössische Verrechnungssteuer von 
35,8 Millionen Franken sowie der Reduktion der passiven Ertragsabgrenzung um 15,3 Millionen 
Franken. 

 Beteiligungen 

Per 31. Dezember 2023 hielt der Kanton 46 Beteiligungen, das sind 7 mehr als im Vorjahr. Es han-
delt sich dabei ausschliesslich um Beteiligungen an verschiedenen Forstbetrieben, welche der Kan-
ton mit verschiedenen Gemeinden betreibt. 

Ziffer 14 der PCG-Richtlinien sieht vor, dass der Regierungsrat für alle Beteiligungen im 1. und 
2. Kreis eine längerfristig ausgerichtete Eigentümerstrategie erstellt. Die Eigentümerstrategien wer-
den durch den Regierungsrat mindestens alle vier Jahre evaluiert und überarbeitet. Sie dienen dazu, 
im Kanton eine klare und einheitliche Vorstellung über die Zielsetzungen der einzelnen Beteiligungen 
zu haben und beantworten die Frage, weshalb der Kanton an diesem Unternehmen beteiligt ist und 
welches Vorgehen er mit den einzelnen Beteiligungen beabsichtigt. Im Jahr 2023 hat der Regie-
rungsrat zu sechs Beteiligungen Eigentümerstrategien beschlossen: Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik, Aargau Verkehr AG, AEW Energie AG, Hightech Zentrum Aargau AG, Swisslos Inter-
kantonale Landeslotterie Genossenschaft und Viacar AG. Alle Eigentümerstrategien sind unter 
www.ag.ch/beteiligungen abrufbar.  

Im Jahr 2023 verzeichnete der Kanton Aargau Erträge der Beteiligungen von 175,6 Millionen Fran-
ken in Form von Ausschüttungen und anderen Erträgen. Dies entspricht rund 2,8 % des Ertrags der 
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JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Zinsen, Verluste und übriger Aufwand 10.1 7.9 7.9 16.1 5.9 58.6 8.2 103.7

Ertragsanteil direkte Bundessteuer -234.5 -237.0 -237.0 -253.6 -19.1 8.2 -16.6 7.0
Anteil eidgenössische 
Verrechnungssteuer -30.3 -40.0 -40.0 -51.1 -20.8 68.5 -11.1 27.7

Zinsen und übriger Ertrag -12.9 -7.2 -7.2 -14.6 -1.7 13.0 -7.4 102.7

Aufwand 10.1 7.9 7.9 16.1 5.9 58.6 8.2 103.7

Ertrag -277.7 -284.2 -284.2 -319.3 -41.6 15.0 -35.1 12.3

Total -267.6 -276.3 -276.3 -303.2 -35.6 13.3 -26.9 9.7

in Millionen Franken Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Finanzierungsrechnung des Kantons. Im Vorjahr 2022 erzielte der Kanton Erträge von 494,7 Millio-
nen Franken. Der Wegfall der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank fällt beson-
ders stark ins Gewicht. 

Erträge von über 10 Millionen Franken stammten im Jahr 2023 von den folgenden drei Beteiligun-
gen:  

• Aargauische Kantonalbank (Ausschüttung 92,0 Millionen Franken und Abgeltung Staatsgarantie
14,0 Millionen Franken)

• SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft (Ertragsanteil 46,2 Millionen Franken)

• AEW Energie AG (Dividende 21,5 Millionen Franken)

Somit stammen 90,9 % aller Ausschüttungen von diesen drei Beteiligungen. 

Die detaillierte Berichterstattung zu den Beteiligungen erfolgt im Rahmen des Beteiligungsspiegels 
im Anhang zum Jahresbericht mit Jahresrechnung 2023 sowie der Beteiligungsreports, welche halb-
jährlich über die Entwicklungen bei den Beteiligungen informieren. Die Beteiligungsreports sind unter 
www.ag.ch/beteiligungen abrufbar. 

Per Ende 2023 beträgt das Eigenkapital der Kantonsspital Aarau AG (KSA) rund 237 Millionen Fran-
ken. Das Aktienkapital von 250,6 Millionen Franken ist damit nicht vollständig gedeckt. Im Zuge der 
Gewährung eines Finanzhilfebeitrags in der Höhe von 240 Millionen Franken (Botschaft 23.115; Be-
schluss des Grossen Rats vom 16. Mai 2023), hat das KSA verschiedene Massnahmen zur Verbes-
serung der finanziellen Lage und zur finanziellen Gesundung eingeleitet oder bereits umgesetzt. 
Weitere sind in Planung. Aus diesem Grund ist nicht von einer dauerhaften Wertminderung des Akti-
enkapitals des KSA auszugehen und es wird deshalb auf eine Wertberichtigung des Aktienkapitals 
des KSA verzichtet. 

Tabelle 24: Beteiligungserlöse 

Anmerkung: (+) Aufwand / Aufwandüberschuss; (-) Ertrag / Ertragsüberschuss; Rundungsdifferenzen sind möglich 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Ertrag
Ausschüttung Schweiz. Nationalbank -319.5 -159.7 0.0 0.0 319.5 -100.0% 0.0 100.0%

Ausschüttung Aarg. Kantonalbank -90.0 -92.0 -92.0 -92.0 -2.0 2.2% 0.0 0.0%

Abgeltung Staatsgarantie AKB -11.9 -13.5 -13.5 -14.0 -2.1 17.6% -0.5 3.7%

Ertragsanteil Swisslos -35.7 -33.5 -33.5 -46.2 -10.5 29.4% -12.7 37.9%

Dividende AEW Energie AG -21.4 -27.5 -27.5 -21.5 -0.1 0.5% 6.0 -21.8%

Dividende Axpo Holding AG -11.1 0.0 0.0 0.0 11.1 -100.0% 0.0 100.0%

Dividende Kantonsspitäler 0.0 0.0 0.0 -1.3 -1.3 100.0% -1.3 100.0%

übrige Beteiligungen -5.1 -1.7 -1.7 -0.6 4.5 -88.2% 1.1 -64.7%

Total Beteiligungserlöse -494.7 -327.9 -168.2 -175.6 319.1 -64.5% -7.4 4.4%

in Millionen Franken Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.

114 von 131

PE-3008324_Staatskanzlei_JR2023_BOTSCHAFT_IH.indd   114PE-3008324_Staatskanzlei_JR2023_BOTSCHAFT_IH.indd   114 26.03.24   16:4026.03.24   16:40



 

 

 Spezialfinanzierungen 

Die Veränderungen der Guthaben und Schulden der Spezialfinanzierungen im Rechnungsjahr 2023 
sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 25: Stand und Veränderungen der Spezialfinanzierungen 

 
Anmerkung: (+) Aufwand/Guthaben der ordentlichen Rechnung gegenüber der Spezialfinanzierung; (-) Ertrag/Schuld der or-

dentlichen Rechnung gegenüber der Spezialfinanzierung; Rundungsdifferenzen sind möglich 

Beim Finanzausgleich mit den Gemeinden liegen die Auszahlungen mit 108,3 Mio. Franken 1,6 Milli-
onen Franken tiefer als budgetiert und 3, 5 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr. Die Einzahlungen 
in die Spezialfinanzierung sind mit 122,1 Millionen Franken 4,9 Millionen Franken höher als budge-
tiert und insgesamt 21,4 Millionen Franken höher als im Vorjahr, was auf die auf höhere Erträge bei 
den Steuerzuschlägen zurückzuführen ist. Mit der daraus resultierenden Einlage über 13,8 Millionen 
Franken erhöht sich der Bestand der Spezialfinanzierung auf 61,3 Millionen Franken 

Im Rechnungsjahr 2023 wurden Beiträge aus dem Swisslos-Sportfonds für Sportbauten, Sportgeräte 
und Sportanlagen sowie für die Förderung des Nachwuchsleistungs-, Spitzen- und Breitensports in 
der Höhe von 15,3 Millionen Franken ausbezahlt. Die Erträge beliefen sich auf 11,7 Millionen Fran-
ken, so dass der Bestand auf 13,3 Millionen Franken sinkt.  

Aus dem Swisslos-Fonds wurden Beiträge von insgesamt 24,5 Millionen Franken ausbezahlt. Der 
Hauptanteil der Auszahlungen betraf mit 15,6 Millionen Franken den Kulturbereich; die restlichen 8,9 
Millionen Franken verteilen sich auf die Förderbereiche Jugend und Erziehung, Bildung und For-
schung, Denkmalpflege und Archäologie, Natur, Umwelt, Landschaft, Entwicklungszusammenarbeit, 
humanitäre Hilfe, Gesundheit und Sozialwesen sowie übrige gemeinnützige Projekte. Aufgrund des 
Ertrags von 35,2 Millionen Franken steigt der Fondsbestand per Ende 2023 auf 46,7 Millionen Fran-
ken. Die Zunahme des Fonds um 10,7 Millionen Franken ist hauptsächlich auf anstehende, aber auf-
geschobene Auszahlungen für Grossprojekte wie zum Beispiel das Bauprojekt Alte Reithalle zurück-
zuführen. 

Die Schuld der Spezialfinanzierung Sonderlasten kann mit der Jahresrechnung 2023 vollständig getilgt 
werden. Mit der Einlage von 47,6 Millionen Franken weist die Spezialfinanzierung per Ende 2023 gar 

Stand per Aufwand Ertrag Stand per Ver. zu Stand
31.12.2022 2023 2023 31.12.2023 31.12.2023

AB 240 Gemeindeaufsicht und Finanzausgleich

Finanzausgleich 47.4 108.3 -122.1 61.3 13.8

AB 335 Sport

Swisslos-Sportfonds 16.9 15.3 -11.7 13.3 -3.7

AB 410 Finanzen

Sonderlasten -35.9 0.5 -48.1 11.7 47.6

Swisslos-Fonds 36.0 24.5 -35.2 46.7 10.7

AB 535 Gesundheit

Ausbildungsverpflichtung 1.3 1.3 -0.9 0.9 -0.4

AB 540 Militär und Bevölkerungsschutz

Ersatzbeiträge Zivilschutz-Schutzraumbauten 31.3 1.0 -2.8 33.0 1.8

AB 610 Raumentwicklung

Mehrwertabgabe 6.5 0.6 -0.8 6.7 0.2

AB 635 Verkehrsangebot 

Öffentlicher Verkehr Infrastruktur 46.9 12.6 -27.6 61.9 15.0

AB 640 Verkehrsinfrastruktur

Strassenrechnung 133.0 251.7 -275.7 157.0 24.0

Total Spezialfinanzierungen 283.4 415.8 -524.9 392.5 109.1

in Millionen Franken
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ein Guthaben von 11,7 Millionen Franken aus. Dieses wird auf der Grundlage des revidierten Gesetzes 
über die Finanzierung der Sonderlasten im Jahr 2024 der ordentlichen Rechnung gutgeschrieben.  

Das Guthaben der Spezialfinanzierung Ausbildungsverpflichtung sinkt aufgrund einer Entnahme in 
der Höhe von 0,4 Millionen Franken per Ende 2023 auf 0,9 Millionen Franken.  

Der Bestand der Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge Zivilschutz-Schutzraumbauten steigt im Jahr 
2023 um 1,8 auf 33,1 Millionen Franken an. Im Berichtsjahr wurden Beiträge aus dieser Spezialfinan-
zierung im Umfang von Fr. 934'000.– getätigt. Bevor Mittel aus der Spezialfinanzierung verwendet 
werden, sind zunächst die bis anhin von den Gemeinden verwalteten Ersatzbeiträge aufzulösen. 

Im Rechnungsjahr 2023 nimmt der Bestand der Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe um insgesamt 
0,2 Millionen Franken zu. Das Guthaben erhöht sich somit auf 6,7 Millionen Franken. Dies aufgrund 
dessen, dass Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bei Einzonungen von einer Wertsteige-
rung ihres Grundstücks profitieren konnten und dadurch dem Kanton die bundesrechtlich minimale 
Abgabe von 10 % des Mehrwerts entrichtet haben. 

Im Rechnungsjahr 2023 steigt der Bestand der Spezialfinanzierung Öffentlicher Verkehr Infrastruktur 
auf 61,9 Millionen Franken. Die jährlich vom Grossen Rat festgelegte Einlage aus allgemeinen 
Staatsmitteln im Umfang von 18 Millionen Franken, der Kantonsanteil am Ertrag der leistungsabhän-
gigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) über 6,2 Millionen Franken sowie die Investitionsbeiträge vom 
Bund für die Limmattalbahn ergeben ein Gesamtertrag von 27,6 Millionen Franken. Aufgrund von 
Verzögerungen bei einigen öV-Infrastrukturprojekten erfolgt eine Einlage von rund 15 Millionen Fran-
ken.  

Das Guthaben der Spezialfinanzierung Strassenrechnung steigt im Jahr 2023 um 24,0 Millionen 
Franken und beträgt neu 157 Millionen Franken. Die zweckgebundenen Erträge der Spezialfinanzie-
rung sind insbesondere die Motorfahrzeugabgaben sowie die Bundesbeiträge aus der LSVA und aus 
der Mineralölsteuer.  

 Finanzkennzahlen 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wichtigsten Finanzkennzahlen gemäss den Emp-
fehlungen von HRM2. 

Das verwendete nominale BIP basiert auf den volkswirtschaftlichen Prognosen, welche regelmässig 
auch rückwirkend aktualisiert werden. Einfluss hat das BIP auf die Staats-, Steuer- und Nettover-
schuldungsquote, bei welchen sich gegenüber der letztjährigen Berichterstattung somit Veränderun-
gen ergeben können. Dadurch beruhen die Daten jeweils auf den aktuellen Annahmen. 

Die Kennzahlen Nettoverschuldungsquotient, Nettoschuld pro Einwohner sowie die Nettoverschul-
dungsquote basieren auf der Nettoschuld I. Diese stellt das Verwaltungsvermögen dem Eigenkapital 
gegenüber. Die genaue Berechnung und Definition der Kennzahlen ist dem Anhang des Jahresbe-
richts mit Jahresrechnung 2023 in Abschnitt VII. zu entnehmen. 
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Tabelle 26: Finanzkennzahlen 

 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind möglich 

Der Nettoverschuldungsquotient weist die Nettoschuld (positives Vorzeichen) beziehungsweise das 
Nettovermögen (negatives Vorzeichen) im Verhältnis zum Fiskalertrag aus. In der letzten Jahres-
rechnung 2022 wechselte die Nettoschuld in ein Nettovermögen, welches im Jahr 2023 weiter aus-
gebaut werden konnte. 

Der Selbstfinanzierungsgrad beschreibt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln 
finanziert wird. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt auch 2023 bei hohen 202 %. Die vom Kanton Aar-
gau getätigten Investitionen konnten weiterhin vollständig aus den laufenden Einnahmen finanziert 
werden. 

Der Zinsbelastungsanteil liegt neu im negativen Bereich bei -0,3 %. Das 2023 deutlich gestiegene 
Zinsniveau schlägt sich auch in höherem Zinsertrag bei der Bewirtschaftung der Liquidität des Kan-
tons nieder. Dieser übersteigt in diesem Jahr den Zinsaufwand. 

Der Investitionsanteil liegt 2023 bei 4,5 % und somit 0,7 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahr wie auch 
1,1 Prozentpunkte unter dem Budgetwert. Grund sind tiefere Investitionen in verschiedenen Berei-
chen (vgl. Kapitel 11.6). Die Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit des Kantons Aargau und stellt die 
Bruttoinvestitionen (ohne Durchlaufende Investitionsbeiträge) dem konsolidierten Aufwand gegen-
über. 

Der Kapitaldienstanteil berücksichtigt zusätzlich zum Zinsaufwand und Zinsertrag die Abschreibun-
gen und Wertberichtigungen und stellt diese dem laufenden Ertrag gegenüber. Der Kapitaldienstan-
teil sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte auf 2,7 %. 

Dank stetigem Schuldenabbau und gebildeter Reserven, ist die Nettoschuld des Kantons im letzten 
Jahr in ein Nettovermögen umgeschlagen. Das Nettovermögen pro Einwohner steigt 2023 an und 
beträgt nun Fr. 561.–. Dementsprechend entwickelt sich auch die Nettovermögensquote und steigt 
von 0,5 % auf 0,8 % per Ende 2023. 

Der konsolidierte Aufwand 2023 ist gegenüber dem Vorjahr (unter anderem aufgrund der gebildeten 
Rückstellung für die Finanzhilfe an das Kantonsspital Aarau) um 3,1 % gesunken, während das no-
minale BIP-Wachstum des Kantons Aargau bei 3,4 % lag. Ohne diesen Sondereffekt steigt der kon-
solidierte Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % an. Deswegen sinkt die Staatsquote gegenüber 
Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 11,0 %. Die Steuerquote sinkt ebenfalls geringfügig um 0,1 Pro-
zentpunkte auf 5,3 %, da auch der Fiskalertrag weniger stark wächst wie das nominale BIP. 

JB 2022 B 2023 JB 2023 Ver. zu 
JB 2022

Abw. zu 
B 2023

Nettoverschuldungs- / Nettovermögensquotient -8.3% -7.7% -14.9% -6.6 -7.2

Selbstfinanzierungsgrad 215.1% -18.2% 202.0% -13.1 220.2

Zinsbelastungsanteil 0.1% 0.1% -0.3% -0.4 -0.4

Investitionsanteil 5.2% 5.4% 4.5% -0.7 -0.9

Kapitaldienstanteil 3.6% 3.7% 2.7% -0.9 -1.0

Nettoschuld / Nettovermögen pro Einwohner (in Fr.) -313               -278               -561               -248 -283

Staatsquote 11.7% 11.2% 11.0% -0.7 -0.2

Steuerquote 5.4% 4.9% 5.3% 0.0 0.4

Nettoverschuldungs- / Nettovermögensquote -0.5% -0.4% -0.8% -0.4 -0.4
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Abbildung 13: Entwicklung der Staats- und Steuerquote 
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12. Human Resources 

 Personalaufwand 

Tabelle 27: Personalaufwand und -ertrag 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag; Rundungsdifferenzen sind möglich. Der überwie-

gende Anteil des Personalaufwands und des Personalertrags wird der Erfolgsrechnung zugeordnet. Ein kleiner Anteil von Per-

sonalaufwendungen (Projektstellen im Zusammenhang von Investitionen) wird in der Investitionsrechnung geführt. Deshalb 

ergibt sich eine Abweichung beim Total gegenüber der Position "Personalaufwand" in der Artengliederung der Erfolgsrech-

nung. 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass der Personalaufwand und -ertrag beim kantonalen Personal 
und bei den Lehrpersonen sowie den übrigen Positionen gegenüber dem Budget 2023 angepasst 
eine Unterschreitung von 88,1 Millionen Franken (-4,6 %) aufweist. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 
hat der Personalaufwand und -ertrag um 58,4 Millionen Franken (3,3 %) zugenommen. Dies einer-
seits aufgrund der Lohnentwicklung sowie aufgrund der Stellenentwicklung beim kantonalen Perso-
nal (Bevölkerungs- und Aufgabenwachstum) sowie den Lehrpersonen (Schülerwachstum). 

Beim kantonalen Personal (inklusive Projektstellen) liegen die ausbezahlten Löhne um 9,9 Millionen 
Franken (-1,8 %) und die Arbeitgeberbeiträge um 5,6 Millionen Franken (-5,3 %) unter dem Budget. 
Die Budgetunterschreitung kam insbesondere im Aufgabenbereich 230 'Arbeitssicherheit und ar-
beitsmarktliche Integration' wegen erwarteter Minderaufwände bei der Arbeitslosenkasse zustande, 
da mit einer Abnahme der Stellensuchenden gerechnet wurde (diese Aufwände sind zwar über Bun-
desbeiträge gedeckt und somit fremdfinanziert, verringern jedoch den Personalaufwand). Im Aufga-
benbereich 320 'Berufsbildung und Mittelschule' führte eine markant geringere Anzahl Direktanstel-
lungen von Studierenden an der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) zu 
Minderaufwänden. Im Aufgabenbereich 535 'Gesundheit' resultierte eine Budgetunterschreitung im 
Rahmen des Covid-19-Pandemie-Programms wegen nicht beanspruchter Aufwände. Des Weiteren 
führte der Fachkräftemangel in diversen Aufgabenbereichen zu einer verzögerten Besetzung von Va-
kanzen und somit zu zahlreichen kleineren Budgetunterschreitungen. 

Bei den Lehrpersonen liegen die ausbezahlten Löhne um 46,7 Millionen Franken (-4,5 %) und die 
Arbeitgeberbeiträge um 11,6 Millionen Franken (-6,3 %) unter dem Budget. Die Abweichung begrün-
det sich rund zur Hälfte in den deutlich weniger beanspruchten Stellen für die Beschulung ukraini-
scher Kinder und Jugendlichen (Aufgabenbereiche 310 'Volksschule' und 320 'Berufsbildung und Mit-
telschule'). Die restliche Unterschreitung erklärt sich grösstenteils durch leicht tiefere Schülerzahlen 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Personalaufwand Erfolgsrechnung 1’769.4 1’913.0 1’913.9 1’834.7 65.3 3.7 -79.2 -4.1

Behörden, Kommissionen und Richter 7.1 7.4 7.5 7.3 0.2 3.5 -0.2 -3.1

Löhne Verwaltungspersonal 522.4 549.5 550.2 540.5 18.1 3.5 -9.7 -1.8

Löhne Lehrpersonen 950.1 1’034.1 1’034.1 987.4 37.3 3.9 -46.7 -4.5

Temporäre Arbeitskräfte 1.5 3.1 3.1 1.4 -0.1 -7.5 -1.7 -56.3

Zulagen 6.0 6.5 6.5 6.9 0.9 14.9 0.3 5.0

Arbeitgeberbeiträge Verwaltungspersonal 96.8 105.5 105.5 100.0 3.1 3.2 -5.6 -5.3

Arbeitgeberbeiträge Lehrpersonen 166.5 182.8 182.8 171.3 4.7 2.8 -11.6 -6.3

Arbeitgeberleistungen -2.7 0.7 0.7 -1.7 1.0 -38.3 -2.4 -329.0

Übriger Personalaufwand 21.7 23.3 23.4 21.7 0.1 0.3 -1.6 -6.9

Personalertrag Erfolgsrechnung -15.8 -13.9 -13.9 -22.5 -6.8 43.0 -8.6 62.2
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 
(Beiträge von öff. Sozialversicherungen) -15.8 -13.9 -13.9 -22.5 -6.8 43.0 -8.6 62.2

Personalaufwand Investitionsrechnung 2.5 2.6 2.6 2.3 -0.2 -6.2 -0.3 -12.4

Löhne Projektstellen 2.1 2.2 2.2 2.0 -0.1 -6.4 -0.2 -10.8

Arbeitgeberbeiträge Projektstellen 0.4 0.4 0.4 0.3 0.0 -5.1 -0.1 -20.7

Total Personalaufwand und -ertrag 1’756.1 1’901.7 1’902.6 1’814.5 58.4 3.3 -88.1 -4.6

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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als budgetiert, verfallene Ressourcen Volksschule, weniger beanspruchte Ressourcen für Schullei-
tungen Volksschule (im Zusammenhang mit der Beschulung von ukrainischen Kindern und Jugendli-
chen), weniger Härtefälle sowie leicht tiefere Durchschnittskosten pro Vollzeitäquivalent. 

Bei den Entschädigungen 'Temporäre Arbeitskräfte' wurde das Budget um 1,7 Millionen Franken un-
terschritten. Die Minderaufwände entstanden insbesondere in den Aufgabenbereichen 310 'Volks-
schule' (Nichtbeanspruchung von Aufwänden für die Koordinationsunterstützung der Schulen vor Ort 
für den Aufbau der schulischen Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine) und 320 'Be-
rufsbildung und Mittelschule' wegen geringerem Einsatz von externen Referentinnen und Referenten 
sowie im Aufgabenbereich 340 'Kultur' wegen Minderausgaben für temporäre Mitarbeitende (Mu-
seum Aargau und Kantonsarchäologie). 

Bei den 'Zulagen' resultiert eine Budgetüberschreitung von 0,3 Millionen Franken. Dies insbesondere 
im Aufgabenbereich 210 'Polizeiliche Sicherheit' für Inkonvenienzen aufgrund der Anpassung der 
Verordnung über Spesen, Sitzungsgelder und übrige Entschädigungen (Spesenverordnung, Spe-
senV – SAR 165.171). 

Bei den 'Arbeitgeberleistungen' ergibt sich ein Minderaufwand von -2,4 Millionen Franken, da die 
Rückstellungen für Ruhegehälter an Regierungsräte aufgrund von Todesfällen sowie infolge des hö-
heren technischen Zinssatzes angepasst wurden. 

Beim 'Übrigen Personalaufwand' wurde das Budget um 1,6 Millionen Franken unterschritten. Insbe-
sondere im Aufgabenbereich 310 'Volksschule' wurden die Mittel für die Weiterbildung (0,9 Millionen 
Franken) und das Case Management (0,2 Millionen Franken) von den Lehrpersonen nicht vollständig 
beansprucht. 

Beim Ertragskonto 'Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen' (Unfall- und Krankentaggelder 
bei Arbeitsunfähigkeit, Taggelder bei Militär oder Zivildienst, Mutterschaftsentschädigung, etc.) resul-
tierte gegenüber dem Budget eine Zunahme von 8,6 Millionen Franken, was vor allem auf die 
schwierig einzuschätzen und daher zu tief budgetierten Mutterschafts- und Krankentaggelder zurück-
zuführen ist. 

 Stellen 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die durchschnittliche Stellenbesetzung des kantonalen Personals von 
Januar bis Dezember 2023. 

Tabelle 28: Stellenplan kantonales Personal 

 
Anmerkung: Der Stellenplan 2023 wurde im Verlauf des Jahres um insgesamt 37,1 Stellen angepasst. Die ordentlichen Stel-

len wurden um 3,8 Stellen, die fremdfinanzierten Stellen um 22,5 Stellen und die Projektstellen um 10,8 Stellen erhöht. 

Die ordentlichen Stellen wurden gegenüber dem Budget 2023 angepasst um 48,4 Stellen respektive 
1,2 % leicht unterschritten. Die Unterschreitung liegt im Rahmen der jährlichen Erfahrungswerte und 
ist hauptsächlich auf verzögerte Wiederbesetzungen von vakanten beziehungsweise auf die verspä-
tete Besetzung von neu bewilligten Stellen zurückzuführen; Grund dieser Verzögerungen ist insbe-
sondere der Fachkräftemangel. 

Die fremdfinanzierten Stellen wurden gegenüber dem Budget 2023 angepasst um insgesamt 25,6 
Stellen respektive 4,5 % unterschritten. Im Aufgabenbereich 230 'Arbeitssicherheit und arbeitsmarkt-
liche Integration' resultierte eine erwartete Unterschreitung bei der Arbeitslosenkasse von rund 40 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst absolut in % absolut in %

Ordentliche Stellen 3'818.8 3'957.6 3'961.4 3'913.0 94.1 2.4 -48.4 -1.2

Fremdfinanzierte Stellen 565.7 548.4 570.9 545.3 -20.4 -3.7 -25.6 -4.5

Projektstellen 156.0 205.9 216.7 147.6 -8.4 -5.7 -69.1 -31.9

Total 4'540.5 4'711.8 4'748.9 4'605.9 65.4 1.4 -143.1 -3.0

Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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Stellen, da mit einer Abnahme der Stellensuchenden gerechnet wurde. Im Aufgabenbereich 515 'Be-
treuung Asylsuchende' wurden die Stellen infolge Mehraufwände für die Betreuung unbegleiteter 
minderjähriger Asylbewerbenden (UMA) hingegen um rund 18 Stellen überschritten. 

Die Projektstellen wurden gegenüber dem Budget 2023 angepasst um 69,1 Stellen respektive 
31,9 % unterschritten. Dies begründet sich teilweise in Verzögerungen oder Projektänderungen, ins-
besondere aber in der Nichtbeanspruchung von neu geschaffenen Stellen für Massnahmen für die 
Schutzsuchenden aus der Ukraine (Aufgabenbereich 515 'Betreuung Asylsuchende' rund 36 Stellen) 
und im Rahmen des Covid-19-Pandemie-Programms (Aufgabenbereich 535 'Gesundheit' rund 7 
Stellen). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die durchschnittliche Stellenbesetzung der Lehrpersonen von Januar 
bis Dezember 2023. 

Tabelle 29: Stellenplan Lehrpersonen 

 

Für die Beschulung von schutzsuchenden Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine waren im Be-
richtsjahr rund 300 Vollzeitstellen budgetiert, welche nur mit rund 120 Vollzeitstellen beansprucht 
wurden (Unterschreitung von rund 180 Vollzeitstellen, respektive -2,2 %). 

Die verbleibende Unterschreitung von rund 55 Vollzeitstellen (-0,6 %) liegt im Rahmen der Budgetie-
rungsungenauigkeit und setzt sich aus mehreren Abweichungen in verschiedenen Aufgabenberei-
chen zusammen. 

Der detaillierte Stellenplan 2023 im Vergleich zum angepassten Budget 2023 ist im Jahresbericht mit 
Jahresrechnung Kapitel III. Personal aufgeführt. Die Begründungen für die wesentlichen Abweichun-
gen in den Aufgabenbereichsberichten sind jeweils im Kapitel I. Stellenplan zu finden. 

 Personalkennzahlen 

Die wichtigsten Personalkennzahlen für die Verwaltung und die Lehrpersonen einerseits und pro Auf-
gabenbereich anderseits sind in den Aufgabenbereichsberichten respektive in Kapitel III. Personal 
des Jahresberichts 2023 enthalten. 

 Umsetzung Massnahmen Mitarbeitendenbefragung 

Das Departement Finanzen und Ressourcen hat im Auftrag des Regierungsrats im Jahr 2022 eine 
Mitarbeitendenbefragung (MAB) für die Departemente, die Staatskanzlei und die Gerichte Kanton 
Aargau durchgeführt. Die Werte der Mitarbeitendenbefragung sind insgesamt sehr positiv ausgefal-
len. Die Rücklaufquote lag bei rekordhohen 83,1 %. 

Die Departemente, die Staatskanzlei und die Gerichte Kanton Aargau haben im Anschluss an die Er-
gebniskommunikation MAB die notwendigen Massnahmen in ihren Organisationseinheiten evaluiert 
und im Jahr 2023 dezentral 377 Verbesserungsmassnahmen umgesetzt. 

Auf Kantonsebene wurden im Berichtsjahr 2023 zusätzliche Massnahmen in den Handlungsfeldern 
"Personalentwicklung" und "Arbeitsanforderungen" durchgeführt. 

Beim Handlungsfeld Personalentwicklung zielten die Massnahmen darauf, die Mitarbeitenden über 
bestehende Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren und sie zu motivieren, sich weiterzubilden. Zu 
diesem Zweck wurden Informationsveranstaltungen zum lebenslangen Lernen für alle Mitarbeiten-
den durchgeführt wie auch regelmässig über das Intranet über Vernetzungsveranstaltungen und Se-

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst absolut in % absolut in %

Lehrpersonen 7'873.7 8'315.0 8'315.0 8'079.7 206.0 2.5 -235.3 -2.8

Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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minare informiert. Ab dem dritten Quartal 2023 wurde ein sogenanntes "Entwicklungsgespräch" ein-
geführt, in welchem sich die Mitarbeitenden mit ihren vorgesetzten Personen über ihre mittelfristigen 
beruflichen Entwicklungsvorstellungen austauschen und entsprechende Massnahmen definieren. 

Beim Handlungsfeld Arbeitsanforderungen war das Ziel, die Mitarbeitenden und Führungspersonen 
für psychische Belastungen zu sensibilisieren und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie 
mit ihren Ressourcen besser umgehen können. Mit der Kampagne "Wie geht's dir?" wurden Work-
shops, sogenannte "Trialoge", durchgeführt, in denen der Fokus darauf lag, die Teilnehmenden da-
hingehend zu sensibilisieren, Verantwortung für ihr gesundheits- und ressourcenförderndes Verhal-
ten zu übernehmen. Sie sollten dabei ein Verständnis gegenüber psychischen Krankheiten 
entwickeln und gleichzeitig die Instrumente und Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments kennenlernen und nutzen. 

Insgesamt zeigen die Rückmeldungen, dass die MAB einen konstruktiven Prozess initiiert hat, der zu 
konkreten Verbesserungsmassnahmen geführt hat. Die MAB wird als Instrument zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen geschätzt und die gemeinsame Auseinandersetzung mit Kul-
turthemen wurde als hilfreich empfunden. Die nächste Durchführung ist für 2026 geplant. 
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13. Bilanz 

Die Veränderung der Hauptgruppen der Bilanz geht aus der folgenden Aufstellung hervor. Im Jahres-
bericht mit Jahresrechnung 2023 ist die Bilanz detailliert dargestellt. 

Tabelle 30: Bilanz 

 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind möglich 

Das Finanzvermögen hat im Vergleich zum Vorjahr um 123,5 Millionen Franken auf 3'023,5 Millionen 
Franken abgenommen. Dies ist vor allem auf die Abnahme der kurzfristigen Finanzanlagen über 
177,5 Millionen Franken, die Abnahme der Forderungen (-78 Millionen Franken) und die Zunahme 
der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen (+134,9 Millionen Franken) zurückzuführen. Die 
Abnahme der kurzfristigen Finanzanlagen resultiert hauptsächlich aus der Abnahme der Festgelder 
(91 bis 360 Tag Laufzeit) über 177 Millionen Franken. 

Das Verwaltungsvermögen beträgt per Bilanzstichtag rund 1'727,3 Millionen Franken. Die Verände-
rungen der Sachanlagen im Verwaltungsvermögen ergeben sich aus Investitionen und Abschreibun-
gen. 

Das Fremdkapital beläuft sich per Bilanzstichtag auf 2'615,6 Millionen Franken. Für die Veränderun-
gen bei den kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten wird auf das Kapitel 15.2 der vorliegen-
den Botschaft verwiesen. Die Veränderung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel im Jah-
resbericht mit Jahresrechnung 2023 näher erläutert. Die grösste Veränderung unter den weiteren 
Positionen verzeichnen die laufenden Verpflichtungen (Abnahme um 28,5 Millionen Franken). 

in Millionen Franken 31.12.2022 31.12.2023 Veränderung

Aktiven

Finanzvermögen 3’147.0 3’023.5 -123.5
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 100.0 234.9 134.9
Forderungen 1’132.6 1’054.6 -78.0
Kurzfristige Finanzanlagen 1’367.5 1’190.0 -177.5
Aktive Rechnungsabgrenzungen 459.7 475.1 15.5
Vorräte und angefangene Arbeiten 6.9 7.0 0.1
Langfristige Finanzanlagen 31.2 11.2 -20.0
Sachanlagen Finanzvermögen 49.1 50.6 1.5

Verwaltungsvermögen 1’718.9 1’727.3 8.4
Sachanlagen Verwaltungsvermögen 936.6 945.6 8.9
Darlehen 14.6 14.1 -0.5
Beteiligungen, Grundkapitalien 767.6 767.6 0.0

Total Aktiven 4’865.8 4’750.8 -115.0

Passiven

Fremdkapital 2’923.8 2’615.6 -308.2
Laufende Verpflichtungen 981.6 953.1 -28.5
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 49.0 0.0 -49.0
Passive Rechnungsabgrenzung 790.6 784.4 -6.2
Kurzfristige Rückstellungen 255.7 27.9 -227.8
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 690.0 690.0 0.0
Langfristige Rückstellungen 104.0 100.3 -3.7
Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen 52.9 60.0 7.0

Eigenkapital 1’942.1 2’135.2 193.2
Verpflichtungen bzw. Vorschüsse Spezialfinanzierungen 230.5 332.5 102.1
Zuwendungen aus priv. Mitteln mit besonderer Zweckbindung 3.7 3.8 0.0
Rücklagen 87.1 98.7 11.6
Reserven 980.1 1’079.1 99.1
Übriges Eigenkapital 815.4 802.7 -12.7
Bilanzfehlbetrag -174.6 -181.5 -6.9

Total Passiven 4’865.8 4’750.8 -115.0
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Die Zunahme des Eigenkapitals um 193,2 Millionen Franken ergibt sich hauptsächlich aus der Zu-
nahme der Verpflichtungen beziehungsweise Vorschüssen Spezialfinanzierungen (102,1 Millionen 
Franken) und der Zunahme der Reserven (99,1 Millionen Franken). Die Veränderung des übrigen 
Eigenkapitals ist auf eine Anpassung der bilanzierten Grundstücke im Baurecht zurückzuführen 
(-12,7 Millionen Franken). Die Zunahme des Bilanzfehlbetrags resultiert aus dem Defizit der 
Erfolgsrechnung über 6,9 Millionen Franken. 

124 von 131

PE-3008324_Staatskanzlei_JR2023_BOTSCHAFT_IH.indd   124PE-3008324_Staatskanzlei_JR2023_BOTSCHAFT_IH.indd   124 26.03.24   16:4026.03.24   16:40



 

 

14. Geldflussrechnung 

Die Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel. Sie 
ist nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Ferner wird der 
Geldfluss aus Investitionstätigkeit nach Finanz- und Verwaltungsvermögen unterschieden. 

Abbildung 14: Veränderungen Geldflussrechnung 

 

Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit beinhaltet die Geldflüsse, die aus den wesentlichen Tätig-
keiten zur Erfüllung der Staatsaufgaben ohne Investitionscharakter entstehen. Diese Kenngrösse 
zeigt auf, inwieweit der Saldo dieser Geldflüsse genügt, um den in der Regel negativen Geldfluss 
aus Investitionstätigkeiten zu decken. Die betriebliche Tätigkeit hat im Jahr 2023 gesamthaft zu ei-
nem Geldzufluss von 164,1 Millionen Franken geführt. Der Geldabfluss aus Investitionstätigkeit in 
das Verwaltungsvermögen beläuft sich gesamthaft auf 177,6 Millionen Franken. Dieser ist mehrheit-
lich auf die getätigten Investitionen bei den Sachanlagen im Verwaltungsvermögen (217,4 Millionen 
Franken) und die erteilten Investitionsbeiträge (31,7 Millionen Franken) sowie die erhaltenen Investi-
tionsbeträge für die eigene Rechnung (70,6 Millionen Franken) zurückzuführen. 

Der Geldfluss aus Anlagetätigkeit im Finanzvermögen zeigt die Geldflüsse aus Finanz- und Sachan-
lagen. Im Jahr 2023 resultiert ein Geldzufluss über 197,5 Millionen Franken mehrheitlich infolge 
Rückzahlungen aus Geldmarktanlagen.  

Der Geldzufluss oder -abfluss in Finanzverbindlichkeiten wird im Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 
dargestellt. Die Rückzahlung von Geldmarktdarlehen im Fremdkapital führt zu einem Geldabfluss im 
Jahr 2023 von rund 49 Millionen Franken. 

Aus der Summe der Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit, der Investitions- und Anlagentätigkeit 
sowie der Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Zunahme der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geld-
anlagen im Umfang von 134,9 Millionen Franken. Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen 
weisen per Bilanzstichtag einen Bestand von 234,9 Millionen Franken aus. 

Weitere Details zu der Geldflussrechnung inklusive dem Vorjahresvergleich sind dem Jahresbericht 
mit Jahresrechnung 2023 in Abschnitt IV. zu entnehmen. 
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15. Tresorerie und Finanzierung 

 Marktentwicklung 

"Higher for longer" war aus geldpolitischer Sicht der Fokus für das Jahr 2023. Die Zentralbanken 
mussten ihre Leitzinsen aufgrund der hartnäckigen Inflation stärker als anfangs angenommen anhe-
ben. Die Schweizerische Nationalbank erhöhte ihren Leitzins bis Juni 2023 auf 1,75 %. Aber auch 
die amerikanische Zentralbank Fed und die Europäische Zentralbank EZB haben im Jahr 2023 wei-
ter ihre Leitzinsen erhöht; auf ein Niveau, welches letztmalig vor rund 20 Jahren erreicht wurde. 

Zinserhöhungen haben zur Folge, dass sich die Konjunktur abschwächen und die Inflation zurückge-
hen sollte. Die restriktive Geldpolitik hatte zum Ziel, die hohe Inflation zu bekämpfen und diese wie-
der auf ein tieferes Niveau zu bringen. Die Inflation flaute dann auch in allen Industrieländern deutlich 
ab und näherte sich dem Zielwert von 2 %. 

Die weltweite Konjunktur zeigte sich im Jahr 2023 widerstandsfähig. Gründe hierfür waren u.a. die 
abgewendete Energiekrise in Europa, das Verabschieden vom Zero-Covid-Regime in China. Zudem 
nutzten zahlreiche Konsumentinnen und Konsumenten ihre Überschussersparnisse aus der Corona-
Zeit und stützten so den Konsum. Der Kaufkraftverlust sowie die hohe Zinslast haben hingegen kon-
junkturschwächend gewirkt. 

Der Schweizerfranken ist im Berichtsjahr gegenüber den Hauptwährungen erneut stärker geworden. 
Der EUR hat sich im Jahr 2023 um weitere 6 Rappen abgewertet und stand per Jahresende bei 93 
Rappen. Der USD hat sich um 9 Rappen abgeschwächt und stand bei Jahresende bei 84 Rappen. 

Die Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt haben sich in den ersten drei Quartalen 2023 auf hohem Ni-
veau seitwärts bewegt, im letzten Quartal dann aber stark nachgelassen. Per Jahresende liegen 
sämtliche Zinssätze auf tieferem Niveau als vor Jahresfrist, beispielsweise der 10-jährige Swapsatz 
bei 1,16 % (-0,74 Prozentpunkte). Die Swapsätze notieren per Jahresende zwischen 1,31 % (1 Jahr) 
und 1,16 % (10 Jahre); die Zinskurve ist somit invers. 

 Bewirtschaftung Liquidität, Finanzanlagen und Finanzverbindlichkeiten 

Dank dem normalisierten Zinsumfeld und der sehr hohen Liquidität konnten hohe Erträge aus der 
Bewirtschaftung der Finanzanlagen erzielt werden. 

Im Jahr 2023 wurde die überschüssige Liquidität in total 107 Geldmarktanlagen bei Schweizer Ban-
ken oder Kantonen angelegt. Per Jahresende verfügt der Kanton über 29 Geldmarktanlagen über 
rund 1,19 Milliarden Franken, welche zwischen 1,72 % und 2,15 % verzinst werden. Für das ge-
samte Berichtsjahr konnte damit ein Zinsertrag von über 24 Millionen Franken erwirtschaftet werden. 

Im Berichtsjahr 2023 wurden 20 Geldmarktdarlehen über total 1,175 Milliarden Franken und Laufzei-
ten bis 20 Tage aufgenommen. Die kurzen Laufzeiten ermöglichten es dem Kanton, flexibel zu blei-
ben. Für diese Geldmarktdarlehen mussten Zinsaufwände von rund Fr. 675'000.– aufgebracht wer-
den.  

Insgesamt betragen die Finanzverbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 690 Millionen Franken. Da 
die nächste Fälligkeit erst im Jahr 2025 liegt, weist dieser Jahresendbestand vollumfänglich langfristi-
gen Charakter auf. 525 Millionen Franken wurden mittels drei öffentlicher Anleihen mit Verfall in den 
Jahren 2028, 2029 und 2031 aufgenommen. 120 Millionen Franken wurden von der Aargauischen 
Pensionskasse (APK) ausgeliehen, 45 Millionen Franken sind von zwei institutionellen Anlegern aus-
geliehen. Das Total der Finanzverbindlichkeiten hat sich innert Jahresfrist zum siebten Mal hinterei-
nander verringert, diesmal um 49 Millionen Franken. 
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Der gewichtete Zinssatz bei den Finanzverbindlichkeiten belief sich per Jahresende auf durchschnitt-
lich 0,92 % gegenüber 0,74 % im Vorjahr. Die Duration (durchschnittliche Restlaufzeit) liegt per Jah-
resende bei 5,2 Jahren. Die detaillierte Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten sowie die be-
nutzten Beschaffungsinstrumente gehen aus dem Fremdkapitalspiegel im Anhang hervor. 

In den letzten zehn Jahren konnte durch gezieltes Verlängern resp. Rückzahlung von fälligen Finanz-
verbindlichkeiten der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz von 1,99 % im Jahr 2014 auf aktuell 
0,92 % reduziert werden. 

Tabelle 31: Finanzverbindlichkeiten per Jahresende 2014-2023 , Duration und Zinssatz 

 
Die international renommierte Ratingagentur Standard & Poor's hat das Rating für den Kanton Aar-
gau im Dezember 2022 auf AAA erhöht. Im Jahr 2023 wurde die höchste Bonitätseinstufung zweimal 
bestätigt. Die nächste Überprüfung findet im Juni 2024 statt. 

 Darlehen des Verwaltungsvermögens 

Infolge vollständiger Rückzahlung von 1 Million Franken des Darlehens durch die Spital Zofingen AG 
bestehen per Ende 2023 in der Tresorerie keine Darlehen des Verwaltungsvermögens mehr. Über 
den gesamten Kanton sind per 31.12.2023 noch 14,1 Millionen Franken Darlehen des Verwaltungs-
vermögens ausstehend. Mit 11,7 Millionen Franken entfällt der Grossteil davon auf Studiendarlehen 
im Departement Bildung, Kultur und Sport. 

 Nutzung Höherverschuldungskompetenz 

Für jede Höherverschuldungskompetenz ist ein Beschluss des Grossen Rats notwendig, der dem 
fakultativen Referendum untersteht. Gestützt darauf kann der Kanton fremde Gelder aufnehmen. Alle 
heute noch massgebenden Höherverschuldungskompetenzen sind in der untenstehenden Tabelle 
aufgeführt. Die rechtliche Grundlage für Finanzierungshilfen für neue Bauinvestitionen von Spitälern 
und die damit verbundene Höherverschuldungskompetenz war bis Ende 2023 befristet. Davon wur-
den insgesamt 60,3 Millionen beansprucht und zurückbezahlt. Bei der Gewährung von kurz- und 
langfristigen Darlehen an Gemeinden wurde das Darlehen an die Gemeinde Schupfart von 0,5 Millio-
nen Franken zurückbezahlt.  

in Millionen Franken 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

langfristige Finanzverbindlichkeiten 690 690 725 850 1’000 1’150 1’235 1’005 1’175 910

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 49 125 150 150 185 390 670 415 690

Total Finanzverbindlichkeiten 690 739 850 1’000 1’150 1’335 1’625 1’675 1’590 1’600

Anteil kurzfr. Finanzverbindlichkeiten 0.0% 6.6% 14.7% 15.0% 13.0% 13.9% 24.0% 40.0% 26.1% 43.1%

durchschn. Duration in Jahren 5.2 Jahre 5.8 Jahre 5.9 Jahre 6.0 Jahre 6.2 Jahre 6.3 Jahre 4.7 Jahre 4.7 Jahre 4.9 Jahre 3.8 Jahre

durchschn. Fremdkapitalzinssatz 0.92% 0.74% 0.52% 0.50% 0.77% 0.60% 0.80% 1.31% 1.68% 1.99%

SWAP Mitte 8 Jahre (Stand per 30.6.) 1.77% 1.63% -0.10% -0.41% -0.36% 0.23% 0.06% -0.50% 0.21% 0.76%
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Tabelle 32: Nutzung der Höherverschuldungskompetenz aufgrund separater Beschlüsse 

in Millionen Franken Höherver-
schuldungs-
kompetenz 

Beschluss 
Grosser Rat 

Anpassungs-
klauseln 

Nutzung per 
31.12.2023 

Restkompe-
tenz per 
31.12.2023 

Gewährung von kurz- und langfristigen 
Darlehen an Gemeinden 

50.0 24. Nov.1998 50.0 0.0 50.0 

Gewährung Kantonale Darlehen Land-
wirtschaft 

40.0 10. Nov.1998 40.0 22.3 17.7 

Finanzierungshilfen für neue Bauinves-
titionen von Spitälern 

1'000.0 10. Mai 2011 1'000.0 0.0 1'000.0 

Spezialfinanzierung öV-Infrastruktur: 
Limmattalbahn: Investitionsbeitrag  
an den Bau der Bahninfrastruktur 

150.6 5. Mai 2015 150.6 0.0 150.6 

Spezialfinanzierung öV-Infrastruktur: 
Aargau Verkehr AG: Doppelspuraus-
bau Dietikon (ZH) 

11.9 7. Dez. 2021 11.9 0.0 11.9 

Total 1'252.5  1'252.5 22.3 1'230.2 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungs-
differenzen sind möglich 

Bei der Spezialfinanzierung Sonderlasten besteht bei der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) eine 
Restkompetenz (nicht beanspruchte Höherverschuldungskompetenz) von 37,2 Millionen Franken. 
Die per Ende 2023 genutzte Höherverschuldungskompetenz beträgt 244,8 Millionen Franken. Die 
Schuld der Spezialfinanzierung Sonderlasten konnte bis Ende 2023 vollständig abgebaut werden. 

Tabelle 33: Nutzung der Höherverschuldungskompetenz aufgrund separater Beschlüsse in der Spezialfinanzie-
rung Sonderlasten 

in Millionen Franken Höherver-
schuldungs-
kompetenz 

Beschluss 
Grosser Rat 

Anpassungs-
klauseln 

Nutzung per 
31.12.2023 

Restkompe-
tenz per 
31.12.2023 

Gesamtsanierung Sondermülldeponie 
Kölliken (SMDK) / Zusatzkredit 

282.0 
30. Nov. 2004 
10. Mai 2011 

282.0 244.8 37.2 

Total 282.0  282.0 244.8 37.2 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-
ferenzen sind möglich 
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16. Finanzausgleich zwischen den Gemeinden

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Jahr 2023 ausgerichteten Beiträge aus der 
Spezialfinanzierung Finanzausgleich sowie über deren Finanzierung. 

Tabelle 34: Finanzausgleich mit den Gemeinden 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; 
Rundungsdifferenzen sind möglich 

Unter der Position "Ausgleichsbeiträge an Gemeinden" von insgesamt 94,2 Millionen Franken wer-
den die Leistungen aus dem Ressourcen- und Lastenausgleich (95,2 Millionen Franken), die Ergän-
zungsbeiträge (0,4 Millionen Franken) sowie die beitragsseitigen Korrekturzahlungen (Ausgleich der 
nicht korrekten Umrechnung bei der Quellensteuer für die Finanzausgleichsjahre 2018 bis 2020: 
-1,4 Millionen Franken) zusammengefasst. 

Bis auf einen geringfügigen Minderaufwand bei den Ergänzungsbeiträgen von 0,1 Millionen Franken 
entspricht der ausbezahlte Betrag genau dem Budgetwert. Gegenüber dem Vorjahr ist das Beitrags-
volumen um 1,9 Millionen Franken gesunken, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass we-
niger Gemeinden auf Mindestausstattungsbeiträge angewiesen waren (31 Gemeinden statt 36 im 
Vorjahr).  

Insgesamt wurden an 131 Gemeinden (Vorjahr 133) Beiträge aus dem Ressourcen- und Lastenaus-
gleich ausbezahlt, 67 Gemeinden (unverändert) mussten Abgaben leisten. Zu beachten ist, dass die 
Gesamtzahl der Gemeinden infolge von Gemeindezusammenschlüssen um 2 gesunken ist. 

Beiträge an Gemeindezusammenschlüsse wurden in der Höhe von 14,1 Millionen Franken ausbe-
zahlt. Ins Gewicht fallen dabei vor allem die Zusammenschlussbeiträge an die Gemeinde Menziken 
(Zusammenschluss mit Burg) sowie die neue Gemeinde Herznach-Ueken. Die Abweichung gegen-
über dem Budget erklärt sich dadurch, dass die Zusammenschlussbeiträge erst im Jahr des Zusam-
menschlusses exakt berechnet werden können und zuvor aufgrund von älteren Basisdaten geschätzt 
werden müssen. 

Die ausgewiesenen Ausgleichsabgaben von 66,9 Millionen Franken ergeben sich aus den Zahlungs-
verpflichtungen der abgabepflichtigen Gemeinden (67,7 Millionen Franken) sowie den abgabeseiti-
gen Korrekturzahlungen (-0,8 Millionen Franken).  

Die Erträge aus Steuerzuschlägen lagen bei den natürlichen Personen leicht, bei den juristischen 
Personen sehr deutlich über den Erwartungen. Die Gründe dafür sind die gleichen, die auch für die 
Mehrerträge bei den übrigen Kantonssteuern verantwortlich sind. 

Die gegenüber dem Budget um insgesamt 4,8 Millionen Franken höheren Erträge aus Steuerzu-
schlägen sowie der Minderaufwand bei den Zusammenschlussleistungen führen dazu, dass die Ein-
lage in die Spezialfinanzierung Finanzausgleich bei 13,8 Millionen Franken (6,5 Millionen Franken 
mehr als budgetiert) liegt. 

JB 2022 B 2023 B 2023 JB 2023
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Ausgleichsbeiträge an Gemeinden inkl. EB 96.1 94.3 94.3 94.2 -1.9 -2.0 -0.1 -0.1

Beiträge an Gemeindezusammenschlüsse 16.1 15.6 15.6 14.1 -2.0 -12.4 -1.5 -9.6

Total Auszahlungen 112.2 109.9 109.9 108.3 -3.9 -3.5 -1.6 -1.5

Ausgleichsabgaben von Gemeinden -66.7 -66.9 -66.9 -66.9 -0.2 0.3 0.0 0.0

Steuerzuschlag natürliche Personen -17.0 -33.8 -33.8 -34.0 -17.0 100.0 -0.2 0.6

Steuerzuschlag jur. Personen -17.0 -16.6 -16.6 -21.2 -4.2 24.7 -4.6 27.7

Toal Einzahlungen -100.7 -117.2 -117.2 -122.1 -21.4 21.3 -4.9 4.2

Veränderung Bestand Spezialfinanzierung -11.5 7.3 7.3 13.8 25.3 -220.0 6.5 89.0

in Millionen Franken Ver. zu JB 2022 Abw. zu B 2023 ang.
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16. Finanzausgleich zwischen den Gemeinden

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Jahr 2023 ausgerichteten Beiträge aus der 
Spezialfinanzierung Finanzausgleich sowie über deren Finanzierung. 

Tabelle 34: Finanzausgleich mit den Gemeinden 

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; 
Rundungsdifferenzen sind möglich 
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Für das Jahr 2023 wurden die Steuerzuschläge einmalig um einen Prozentpunkt erhöht – für natürli-
che Personen auf 2 % und für juristische Personen auf 6 %. In den Vorjahren hatte sich abgezeich-
net, dass ohne diese Anpassung die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Bestand der Spe-
zialfinanzierung Finanzausgleich gefährdet wäre. Gemäss den geltenden Bestimmungen hat der 
Bestand zwischen dem einfachen und zweifachen vertikalen Finanzierungsbedarf (Finanzierungsan-
teil des Kantons) zu liegen. 

Wie erwartet, konnte mit der einmaligen Erhöhung der Zuschläge der Bestand auf einer Höhe stabili-
siert werden, die aus heutiger Sicht eine gesetzeskonforme Entwicklung auch mittel- bis längerfristig 
sicherstellt. Dank der höheren Erträge und der leicht tieferen Aufwände fällt der Effekt sogar stärker 
aus als geplant. 

Der Bestand der Spezialfinanzierung liegt Ende 2023 bei 61,3 Millionen Franken und damit ziemlich 
genau in der Mitte der Bandbreite, die für dieses Jahr bei 41,4 bis 82,8 Millionen Franken liegt. 
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17. Neuerungen im Jahresbericht mit Jahresrechnung 2023 

§ 19 DAF definiert den Anhang und die zusätzlichen Angaben der Jahresrechnung. Sie enthalten 
weiterführende Erläuterungen und Detailinformationen zu einzelnen Aspekten der Jahresrechnung. 
Mit der Jahresrechnung 2023 wird die Reihenfolge der unter Abschnitt V. Anhang dargestellten An-
gaben an die Reihenfolge gemäss § 19 DAF angeglichen. Die weiteren Informationen werden im Ab-
schnitt VI. offengelegt, welcher neu VI. 'Zusätzliche Angaben zum Anhang' bezeichnet wird. 

Im Rahmen der Änderung des DAF vom 14. März 2023 wurde im § 32 die Bezeichnung 'Fonds, Le-
gate und Stiftungen' durch 'Zuwendungen aus privaten Mitteln mit besonderer Zweckbindung' er-
setzt. Diese rein begriffliche Anpassung wurde bereits in der vorliegenden Jahresrechnung 2023 um-
gesetzt. Davon betroffen sind die Bilanz, der Eigenkapitalnachweis, die Geldflussrechnung sowie die 
separate Auswertung der 'Zuwendungen aus privaten Mitteln mit besonderer Zweckbindung' (bisher: 
'Fonds, Legate und Stiftungen') im Abschnitt VI. 
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